
   Protokoll-Nr. 20/76 

20. Wahlperiode 

 
 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

   
 

20. Wahlperiode  Seite 1 von 20 

 
 

 

Wortprotokoll 
der 76. Sitzung 

 

 Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Berlin, den 22. April 2024, 14:00 Uhr  
10557 Berlin 
Paul-Löbe-Haus, E.200 
 

Vorsitz: Bernd Rützel, MdB 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

  
 

 

 Einziger Punkt der Tagesordnung Seite 3 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Arbeitszeit �exibilisieren – Mehr Freiheit für 
Beschäftigte und Familien 

BT-Drucksache 20/10387 
 
 

  

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Digitales 

 
 

 
 



  
 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 76. Sitzung 
vom 22. April 2024 

Seite 2 von 20 

 
 

Mitglieder des Ausschusses 

Fraktion/Gruppe Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 
SPD Mehmet Ali, Takis 

Papendieck, Mathias 
Rützel, Bernd 

 

CDU/CSU Biadacz, Marc 
Knoerig, Axel 
Oellers, Wilfried 
Reichel, Dr. Markus 
Schimke, Jana 
Stracke, Stephan 

 

BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Müller-Gemmeke, Beate 
 

 

FDP Kober, Pascal 
 

 

AfD Kleinwächter, Norbert 
 

 

Die Linke Birkwald, Matthias W. 
Ferschl, Susanne 

 

 
 
 

Liste der Sachverständigen: 

Verbände/Institutionen: 

Roland Wolf (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 
Kerstin Plack (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.) 
Birgit Schweer (Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.) 
Adél Holdampf-Wendel (Bitkom e.V.) 
David Beitz (Gesamtmetall | Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-

Industrie e.V.) 
Dr. Nils Backhaus (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 
Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) 

Einzelsachverständige: 

Professor Dr. Gregor Thüsing 
Dr. Amélie Sutterer-Kipping 
Anja Olube 
Professor Dr. Jens M. Schubert 

 



  
 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 76. Sitzung 
vom 22. April 2024 

Seite 3 von 20 

 
 

Beginn Protokoll

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Arbeitszeit �exibilisieren – Mehr Freiheit für 
Beschäftigte und Familien 

BT-Drucksache 20/10387 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier 
im Saal und an den zugeschalteten Geräten. Wir 
übertragen diese Anhörung wie immer im Internet 
auf den Internetseiten des Bundestages. Das bleibt 
auch dort gespeichert, um nochmal nachzuhören 
und nachzugucken, wer alles was gesagt hat. Ich 
freue mich, dass Sie alle da sind. Ich begrüße auch 
ganz herzlich Anette Kramme, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministe-
rium, die noch im Zulauf ist. Sie wird gleich zu 
uns kommen. 

Wir haben heute zwei Anhörungen. Diese erste 
Anhörung ist über einen Antrag der Fraktion 
CDU/CSU: Arbeitszeit �exibilisieren – Mehr Frei-
heit für Beschäftigte und Familien auf Bundes-
tagsdrucksache 20/10387. Von Ihnen, von den 
Verbänden, den Institutionen, von den Sachver-
ständigen haben wir dankenswerterweise auch 
Stellungnahmen erhalten und die liegen auf der 
Ausschussdrucksache 20(11)493 vor. Liebe Frau 
Staatssekretärin, ich habe Sie schon begrüßt. Herz-
lich willkommen. Von Ihnen wollen wir nun wis-
sen, wie Sie diese Vorlagen auch fachlich beurtei-
len. Wir haben dazu wie immer 90 Minuten Zeit. 
Es sind verschiedene Blöcke, wie diese 90 Minu-
ten aufgeteilt werden. Zum Schluss gibt es dann 
auch nochmal eine freie Runde. Wie immer ver-
zichten wir auf Eingangsstatements. Dafür sind ja 
auch die schriftlichen Stellungnahmen vorhan-
den, und außerdem sparen wir somit auch wert-
volle Zeit. 

Ich begrüße nun ganz herzlich bei uns die Sach-
verständigen und rufe Sie einzeln auf. Von der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände e.V. [BDA] begrüße ich herzlich Herrn Ro-
land Wolf und Frau Kerstin Plack. Hallo. Vom 
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 
[ZDH] Frau Birgit Schweer, grüße Sie. Von Bitkom 
e.V. Frau Adél Holdampf-Wendel. Schön, dass Sie 
wieder da sind. Stammgast schon fast. Von Ge-
samtmetall | Gesamtverband der Arbeitgeberver-
bände der Metall- und Elektroindustrie e.V. Herrn 
David Beitz. Willkommen. Von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Herrn 
Dr. Nils Backhaus. Willkommen. Von ver.di be-
grüße ich herzlich Herrn Stephan Teuscher. Hallo. 
Und als Einzelsachverständige begrüße ich Herrn 
Professor Dr. Gregor Thüsing. Hallo. Frau 

Dr. Amélie Sutterer-Kipping. Hallo. Und Frau 
Anja Olube. Grüße Sie und Herrn Professor 
Dr. Jens M. Schubert. 

Wie schon gesagt, Live-Übertragung hier über die 
Seiten des Bundestages und bleibt auch in der 
Mediathek verankert, um noch einmal nachzuse-
hen. 

Wir beginnen mit der ersten Runde und da be-
ginnt Herr Papendieck. Sie haben das Wort, bitte. 

Mathias Papendieck (SPD): Danke sehr, Herr Vor-
sitzender. Meine erste Frage geht an die Gesamt-
betriebsratsvorsitzende von Marktkauf bzw. der 
Edeka-Gruppe, Frau Anja Olube. Im Antrag wird 
erwähnt, dass die Beschäftigten dem Wunsch 
nach stärkerer Arbeitszeit�exibilisierung Aus-
druck verliehen haben. Und nun ist meine Frage, 
was wünschen sich denn die Beschäftigten im 
Hinblick auf die Arbeitszeit?  

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Herr 
Papendieck. Wenn ich immer den Namen aufrufe, 
dann ist es deshalb, weil im Backof�ce unsere 
Leute sitzen und das Protokoll aufschreiben und 
Protokoll führen. Dann wissen die immer genau, 
wer was gesagt hat. Frau Olube, bitte.  

Anja Olube: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vie-
len Dank, Herr Papendieck, für diese Frage. Was 
wünschen sich die Beschäftigten im Hinblick auf 
die Arbeitszeit? Ich bin hier als Auskunftsperson 
für den Einzelhandel und ich kann nur sagen, so 
wie es im Antrag dargestellt ist, ist es de�nitiv 
nicht das, was wir Beschäftigten im Einzelhandel 
brauchen. Wir haben viele Teilzeitkräfte im Ein-
zelhandel, viele Alleinerziehende im Einzelhan-
del. Die brauchen keine weitere Flexibilität, weil 
die ja im Grunde schon gegeben ist, sondern wir 
brauchen feste Pläne. Wir brauchen Struktur und 
eine Verlässlichkeit, damit wir unser Privatleben, 
unter anderem Versorgung von Kindern oder ähn-
lichem, Care-Arbeit, wie auch immer, miteinander 
verbinden können. 

Mathias Papendieck (SPD): Danke. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Herr 
Papendieck. 

Mathias Papendieck (SPD): Meine zweite Frage 
geht an Dr. Nils Backhaus. Welche Erkenntnisse 
liegen Ihnen über die Auswirkungen von tägli-
chen Arbeitszeiten über acht Stunden, zum Bei-
spiel im Hinblick auf Auswirkungen auf Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit inklusive Un-
fallgeschehen, Wohlbe�nden, Work-Life-Balance 
und Zufriedenheit, aber auch Leistungsfähigkeit 
und Produktivität vor? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Backhaus, 
bitte. 
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Dr. Nils Backhaus (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin): Ja, vielen Dank. Wir 
haben relativ umfangreiche Studien aus arbeits-
wissenschaftlicher, arbeitsmedizinischer Sicht, 
die zeigen, dass lange Arbeitszeiten über 40 Stun-
den pro Woche oder über acht Stunden am Tag 
sich, je nachdem, wie lange sie ausgestaltet sind, 
negativ auswirken, beispielsweise auf gesundheit-
liche Beschwerden. Das sind kurzfristig sowas wie 
Kopfschmerzen oder mangelndes Wohlbe�nden, 
aber auch langfristig entwickeln sich dann chroni-
�zierte Krankheiten. Das heißt zum Beispiel: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stressbedingte Er-
krankungen des Muskel-Skelett-Systems, aber 
auch Diabetes als Beispiel für Stoffwechselerkran-
kungen. 

Dann gibt es den Aspekt des Unfallgeschehens, 
der auch bei langen Arbeitszeiten, insbesondere 
bei den werktäglichen Arbeitszeiten sehr wichtig 
ist. Da wird es ab zehn Stunden brenzlig und da 
steigt das Unfallrisiko für Arbeitsunfälle oder 
Wegeunfälle exponentiell an. 

Leistungsfähigkeit und Produktivität: Auch da 
gibt es relativ viele Erkenntnisse dazu, dass die 
abnimmt mit der zunehmenden Arbeitszeit, vor 
allem wenn Pausen ausfallen, und es dann dazu 
kommt, dass sowohl die Wachheit, die Konzentra-
tionsfähigkeit abnimmt, aber auch die Anzahl von 
Fehlern und Fehlhandlungen zunehmen kann 
und die Produktivität abnimmt. Und auch histori-
sche Daten zeigen eigentlich sehr eindrücklich, 
dass häu�g die Arbeitszeitverkürzungen eher zu 
Produktivitätssteigerungen geführt haben und 
nicht die tatsächliche Ausdehnung der Arbeits-
zeit. 

Und im Hinblick auf die Work-Life-Balance, ha-
ben wir eben schon gehört, ist gerade bei langen 
Arbeitszeiten die Flexibilität häu�g reduziert, die 
Zufriedenheit mit der Freizeit wird schlechter be-
wertet und vor allen Dingen die Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf wird deutlich schlechter 
bewertet von den Beschäftigten. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Papendieck. 

Mathias Papendieck (SPD): Danke. Meine dritte 
Frage geht an Stephan Teuscher von ver.di. Kön-
nen Sie uns kurz darstellen, wie das derzeitige Ar-
beitsrecht im Niedriglohnsektor seine Wirkung 
entfaltet und warum die bestehenden Regelungen 
wichtig sind? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Teuscher, 
bitte. 

Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft): Ja, vielleicht von mir ein Hin-
weis. Was ist der Niedriglohnsektor? Wir haben es 
dort mit Tätigkeiten zu tun, in denen es einen ge-
ringen Ermessensspielraum gibt, wie die Arbeit 
erledigt wird. Das heißt, es gibt eine klare 

Vorgabe, was zu tun ist, und für den Beschäftig-
ten, die Beschäftigte einen geringen Ermessens-
spielraum. Diese Arbeiten sind häu�g in Schicht-
systeme eingebunden. Das heißt, es gibt gar nicht 
die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Arbeit 
wann gemacht wird, sondern sie ist vorgegeben – 
klare Erwartungen, die der Arbeitgeber auch klar 
äußert. Einmal im Schichtsystem, zum Beispiel in 
den Krankenhäusern. Dort haben wir natürlich 
nicht die Möglichkeit, dass jemand die Freiheit 
nutzt und sagt, ich möchte jetzt gerne mein Kind 
von der Kindertagesstätte abholen, sondern die 
Schichtsysteme bestimmen, wie das geht. 

Ein weiteres Beispiel möchte ich nennen: in der 
Paketzustellung – das ist ja aktuell auch in der 
Diskussion, das Postgesetz. Hier haben wir in vie-
len Bereichen Beschäftigte, die bei Subunterneh-
men beschäftigt sind, die weder mitbestimmte 
noch tari�erte Arbeitsbedingungen haben. Das 
heißt, hier, wo die Arbeitsmenge im billigen Er-
messen vom Arbeitgeber festgelegt wird, hier ha-
ben wir nicht den 8-Stunden-Tag, um das einmal 
gleich zu sagen, sondern hier ist in Spitzenzeiten 
der 10-Stunden-Tag die Regel und die Kontrollbe-
hörden stellen immer wieder Arbeitszeitverstöße 
fest und vermuten, dass auch hier systematisch 
schon heute gegen die Arbeitszeit verstoßen wird. 

All diese Tätigkeiten führen dazu, dass lange Ar-
beitsbelastungen zu körperlich schweren Belas-
tungen führen, körperlich schwere Tätigkeit und 
vor allen Dingen die Unfallgefahr, wie es schon 
dargestellt wurde, gerade in der Paketzustellung – 
gefahrengeneigte Tätigkeit mit Auslieferungsfahr-
zeug im Stadtverkehr – dramatisch zunimmt. Und 
insofern muss man feststellen, dass schon heute 
lange Arbeitszeiten bis zu zehn Stunden die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark belas-
ten. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Papendieck. 

Mathias Papendieck (SPD): Ich würde die 1:30 
Minuten gerne in die nächste Runde mitnehmen. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Kein Problem, 
dann geht es mit der CDU weiter und da beginnt 
Herr Knoerig. 

Axel Knoerig (CDU/CSU): Zwei Fragen oder eine 
Frage an BDA und ZDH. Das Arbeitszeitrecht ist 
ein zentraler Pfeiler in der Architektur des Ar-
beitsrechts. Die Arbeitszeitordnung hätte in die-
sem Jahr hundert Jahre Geburtstag gefeiert, wäre 
sie nicht inzwischen vom Arbeitszeitgesetz abge-
löst worden. 1993 kam die Arbeitszeitrichtlinie 
als europäischer Schutzrahmen hinzu. Wie beur-
teilen Sie heute die Bedeutung des Arbeitszeit-
rechts? Und wo sehen Sie Reformbedarf im Sinne 
eines besseren Gleichgewichts für Arbeitnehmer 
oder der Arbeitgeberseite? 
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Der Vorsitzende Bernd Rützel: Wen darf ich? Sie, 
Herr Wolf. Herr Wolf, bitte. 

Roland Wolf (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände e.V.): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender, Herr Abgeordneter. Ja, das stimmt. Das 
Arbeitszeitrecht ist in jeder Beziehung ein zentra-
les Element unseres Arbeitslebens. Das gilt so-
wohl für das vertragliche Arbeitszeitrecht wie für 
das Arbeitszeitgesetz als spezielle Form des Ar-
beitsschutzes. Und Sie haben die historische Her-
leitung sehr genau dargelegt. Über 100 Jahre ist 
jetzt diese Grundstruktur unseres Arbeitszeit-
rechts alt – mit großen Veränderungen im Arbeits-
leben, die aber im Kern, an der Systematik des Ge-
setzes wenig verändert haben. Wenn man es nüch-
tern betrachtet und wir die 100 Jahre zurückbli-
cken, damals sprachen wir von Industrie 2.0 oder 
Arbeiten 2.0, heute reden wir von Arbeiten 4.0 
oder Industrie 4.0. Das heißt, das Arbeitszeitrecht 
2.0, trifft auf Industrie und Arbeiten 4.0. Dass da 
möglicherweise das eine oder andere nicht mehr 
zusammenpasst, leuchtet in meinen Augen fast 
zwingend ein. 

Und dann muss man sich fragen, was ermöglicht 
uns denn heute die Arbeitszeitrichtlinie in der 
Umsetzung in der nationalen Gestaltung? Und das 
sind vor allen Dingen zwei Elemente, bei denen 
wir Möglichkeit zur Anpassung haben. Das ist die 
tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentli-
che Höchstarbeitszeit zu ersetzen und das ist 
mehr Spielraum für die Sozialpartner bei den Ru-
hezeiten. Beides halten wir – auch vor dem Hin-
tergrund der internationalen Entwicklung, aber 
auch vor dem Hintergrund dessen, dass Mitarbei-
ter eben sich doch häu�g wünschen, einmal die 
Arbeit unterbrechen, auch für einen längeren Zeit-
raum unterbrechen zu können und dann nochmal 
zu starten – für ein ganz entscheidendes Anliegen. 
Daher halten wir viele Ideen des Antrages, der 
hier vorliegt, für richtig und angemessen. Und ich 
will nochmal betonen: Es geht bei Reformen am 
Arbeitszeitgesetz nicht darum, mehr zu arbeiten, 
es geht darum, anders zu arbeiten. Über das Mehr 
entscheidet der Vertrag. Das Anders entscheidet – 
nicht nur, aber eben auch – das Arbeitszeitgesetz. 
Vielen Dank. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Frau 
Schweer. 

Birgit Schweer (Zentralverband des Deutschen 
Handwerks e.V.): Vielen Dank für die Frage. Herr 
Wolf hat es schon angedeutet, 30 Jahre Arbeits-
zeitgesetz – da stellt hier keiner als Erkenntnis in 
Frage: Zum Zeitpunkt seiner Entstehung war das 
Thema Digitalisierung, so wie wir es heute ken-
nen, noch gar kein Thema. Die Digitalisierung 
macht nicht vor den veränderten Wettbewerbsbe-
dingungen halt und auch nicht vor den Erwartun-
gen, die die Mitarbeiter und auch die Betriebe an 

die Arbeitszeit, an das Arbeitszeitgesetz, heute ha-
ben. 

Die Arbeitszeitgestaltung ist im Handwerk ein gro-
ßes Thema, für die Arbeitgeber und die Beschäf-
tigten im Handwerk. So wäre es aus Arbeitgeber-
sicht ein deutlicher Flexibilisierungsgewinn, 
wenn wir die derzeitige gesetzliche Regelung von 
der täglichen Höchstarbeitszeit in eine wöchentli-
che Höchstarbeitszeit variabler und praxisgerech-
ter umgestalten könnten. Und diese Umgestaltung 
wäre im Rahmen der europäischen Arbeitszeit-
richtlinie, wie es Österreich auch gemacht hat. 
Wir müssen vielleicht auch mal den Blick nach 
Österreich wenden. Dies würde alle Bedenken, 
die hier schon aufgeworfen sind, im gleichen 
Maße betreffen. Ob sich das tatsächlich verwirk-
licht, das wird sich zeigen. Aber die Möglichkei-
ten, die die EU-Arbeitszeitrichtlinie uns gewährt, 
sollten wir in der Form auch ausschöpfen. Herr 
Wolf hat schon gesagt und wir teilen diese An-
sicht, die Arbeitszeit würde dadurch nicht verlän-
gert, sondern nur der Arbeitszeitrahmen etwas an-
ders gestaltet werden. Die Arbeitszeiten können 
dadurch entzerrt und Aufträge auch im Zusam-
menwirken mit unterschiedlichen Gewerken auf 
der Baustelle anders zu Ende geführt werden. Das 
ist manchmal auch etwas schwierig, wenn man 
tatsächlich den Bau stoppen muss, um die Arbei-
ten am nächsten Tag fortzusetzen. Das führt zu 
Verzögerungen, die in der Sache unnötig wären 
und die man auf diese Weise auch verhindern 
könnte. 

Der notwendige Gesundheitsschutz wäre damit 
gewährleistet, da wir uns weiterhin mit dieser Re-
gelung im Rahmen der Europäischen Arbeitszeit-
richtlinie tatsächlich auch bewegen würden. Und 
es würde auch die Probleme der Handwerksbe-
triebe entschärfen, die zusammenhängen mit wei-
teren Wegezeiten zu Baustellen. Oftmals ist es so, 
dass wenn man den langen Weg zur Baustelle hat, 
etwa aufgrund der Verkehrssituation und der zu-
nehmenden Verkehrsdichte, dass auf den Baustel-
len weniger Arbeitszeit Zeit für die tatsächliche 
Arbeitsleistung zur Verfügung steht. Erst recht, 
wenn es um Beschäftigte geht, die Lenkzeiten 
übernehmen müssen, die tarifvertraglich dann 
auch als Arbeitszeit gelten. Das heißt, die Arbeits-
zeit auf der Baustelle verkürzt sich immens und 
erschwert damit auch den Arbeitsablauf. 

Ein weiterer Punkt ist auch die Frage der Ruhezei-
ten. Auch wir sehen die Thematik der Ruhezeiten 
als wichtigen Punkt. Sie sollten geöffnet werden 
für tari�iche Vereinbarungen über das, was bis 
dato im Arbeitszeitgesetz tatsächlich möglich ist – 
und sollte nicht nur von der Art der Arbeit abhän-
gen. 

Dann lassen Sie mich noch kurz zwei weitere 
Punkte nennen. Und zwar mit den sonstigen Rege-
lungen zur Arbeitszeit, was das 



  
 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 76. Sitzung 
vom 22. April 2024 

Seite 6 von 20 

 
 

Sonntagsarbeitszeitverbot anbelangt. Da sehen wir 
von Seiten des Bäckerhandwerks Möglichkeiten, 
Sozialpartnerlösungen zu schaffen, um die be-
schränkten betriebsbezogenen Geschäftszeiten an 
Sonn- und Feiertagen von drei auf acht Stunden 
auszudehnen. Und auch im Bereich der Landbau-
technik. Darf ich noch einen Satz? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Kein Problem, 
Frau Schweer. Das ist geübte Praxis. Wir sind in 
der ersten Runde �exibel – merken uns die Zeit – 
und wir reduzieren die Zeit in der zweiten und 
dritten Runde. Also ganz zum Schluss sind wir 
wieder auf dem Punkt. Bitte schön, Frau Schweer. 

Birgit Schweer (Zentralverband des Deutschen 
Handwerks e.V.): Ein Satz zur Landbautechnik. 
Auch da würden wir uns wünschen, dass die Ar-
beitszeiten in der Landbautechnik der Landwirt-
schaft angelehnt werden, um dort auch Dienstleis-
tungen zu Erntezeiten und zu Stoßzeiten gewähr-
leisten zu können. Danke. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, dann 
ist die Runde der CDU übererfüllt und wir kom-
men zur grünen Runde. Frau Müller-Gemmeke, 
bitte. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fra-
gen in der ersten Runde gehen alle an Professor 
Dr. Jens Schubert. Erste Frage ist: Die Union for-
dert ja mit dem Antrag, dass es nicht mehr eine 
tägliche, sondern eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit geben soll – mit der Begründung, dass 
der 8-Stunden-Tag zu starr sei, angesichts der 
neuen, weiteren Arbeitsmodelle, die eben so ent-
standen sind. Meine Frage: Ist das so? Gibt es 
nicht längst umfangreiche Möglichkeiten, von die-
sem 8-Stunden-Tag abzuweichen, und wären die 
Folgen für den Staat nicht gravierend, wenn die 
Arbeitszeit immer stärker individualisiert wird 
und auf die Bedürfnisse der Unternehmen zuge-
schnitten wird und eben nicht auf die Bedürfnisse 
der Beschäftigten? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Dr. Schubert, 
bitte. 

Professor Dr. Jens M. Schubert: Herr Vorsitzen-
der, Frau Abgeordnete Müller-Gemmeke, vielen 
Dank für die Frage. Ich will mich auf folgende 
Thesen verdichten und wie folgt beginnen. Meine 
Nachbarin zu Rechten hat den Handel vorgestellt. 
Kollege Teuscher hat ein bisschen was zur Post er-
zählt. Wer dort behauptet, dass die Variations-
möglichkeiten der Arbeitszeit nicht auskömmlich 
sind, der kennt die Branchen nicht, der hat sich 
noch nicht intensiv damit beschäftigt. Aus arbeits-
rechtlicher Sicht muss man sich nur einmal den 
§ 7 Arbeitszeitgesetz [ArbZG] ansehen, der nun 
wahrlich – auch in der Verteilung – sehr aus-
kömmlich ist und Vieles ermöglicht. Nicht für die 
Arbeitsvertragsparteien – das ist vielleicht der 

Kern der Kritik – sondern, so wie es sich gehört, 
kollektivrechtlich eingerahmt durch Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen. Wenn ich sage, dass 
die Verteilung auskömmlich ist, meine ich damit 
nicht nur, dass es von der Arbeitsverteilung und 
der Menge her günstig ist, sondern auch angepasst 
ist an die Maßstäbe des Gesundheitsschutzes. Ich 
will hier nur anreißen, dass das Arbeitszeitrecht 
dem Gesundheitsschutz entstammt und nicht dem 
Gedanken der Flexibilität allein anhängt. Der Ge-
sundheitsschutz ist vorrangig, jedenfalls nach 
dem unionalen Konzept. 

Ich glaube auch, dass der Wochenarbeitszeitbezug 
von den Antragstellenden überschätzt wird. Denn 
das EU-Recht gilt auch für diese Formen. Das 
heißt, die Neuregelungen des Europäischen Ge-
richtshofes, was alles zur Arbeitszeit gehört – Ver-
teilung von wöchentlicher und täglicher Arbeits-
ruhe und Ruhepausen – würden auch dort gelten. 
Umgekehrt möchte ich hier sehr stark darauf Wert 
legen oder plädieren, dass nicht beides geht. Ein 
Wochenbezug und dann noch die Ausnahmemög-
lichkeiten von § 7 [ArbZG]. Das wäre das erste Ro-
sinenpicken des Antrages. Es gab noch eine an-
dere Stelle, vielleicht kommen wir dazu noch. 

Aber wäre hier die Kombination dem Gesund-
heitsschutz sehr abträglich und hat nichts mehr 
mit Flexibilität zu tun. Denn – und das ist die 
Brücke zu der letzten Frage – es mag für den Ein-
zelnen interessant sein, seine Arbeitszeit einmal 
so, einmal so zu legen und das ist auch aus der 
Sicht der Beschäftigten ein zulässiger Gedanke. 
Wenn nicht hier im Raum, wo weiß man sonst, 
dass Interessen auszugleichen sind. Aber der Ge-
setzgeber darf anders schauen. Er darf zum Bei-
spiel schauen, ob zu viel Flexibilität im Heute zu 
Konsequenzen für die Allgemeinheit, in der Zu-
kunft führt. Zum Beispiel höhere Kosten für die 
Sozialversicherungsträger, höhere Kosten für die 
Steuerzahlenden. 

Also kurz und gut, wie wirkt sich das aus? Gute 
Arbeitszeit, gesundheitsförderliche Arbeitszeiten 
heute sind sozial nachhaltig für die Arbeitsplätze 
von morgen. Da müssten eigentlich die Kollegin-
nen und Kollegen von gegenüber wegen des Ar-
beits- und Fachkräftemangels jubeln und aufste-
hen. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Frau 
Müller-Gemmeke, bitte. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wie gesagt, meine zweite Frage geht auch 
an Professor Dr. Jens M. Schubert. Eigentlich ist es 
ja schon erstaunlich, eigentlich gelten ja CDU und 
CSU als Parteien, die für die Wahrung der Tradi-
tion einstehen. Das ist aber bei dem 8-Stunden-
Tag eher nicht, überraschenderweise nicht, der 
Fall. Und es wird behauptet, andere EU-Länder 
würden die Möglichkeit zur Flexibilisierung weit-
aus besser nutzen als Deutschland. Meine Frage 
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ist: Hält diese Behauptung einem Rechtsvergleich 
innerhalb der EU stand? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Bitte schön, Herr 
Schubert. 

Professor Dr. Jens M. Schubert: Herr Vorsitzender, 
Frau Abgeordnete, vielen Dank. Zunächst viel-
leicht auch ein Satz, der wichtig ist. Der 8-Stun-
den-Tag ist nicht etwa unionsrechtswidrig. Nur 
weil der Wochenbezug in der Richtlinie enthalten 
ist, bedeutet das nicht, dass unser traditioneller  
8-Stunden-Tag, der zu – wenn ich es sagen darf – 
unserer DNA des Arbeitsmarktes gehört, bei uns 
verankert ist, ist nicht unionsrechtswidrig. Wir 
müssen also auch nicht die Richtlinie irgendwie 
anders umsetzen. Beim Rechtsvergleich, die Juris-
tinnen und Juristen, die im Saal sitzen, wissen, es 
ist eine Königsdisziplin der Methodenlehre, ist das 
Anschauen nur der Rechtsfolgen sehr problema-
tisch. Hier wäre das zweite Rosinenpicken. Ich 
habe in meiner Stellungnahme bei dem Beispiel 
Österreich noch einmal intensiver geschaut. Und 
unabhängig von den Daten, die ich dort gefunden 
habe, fand ich interessant, dass dort die Arbeiter-
kammer ein Verbandsklagerecht für bestimmte 
Klauseln hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die 
Gewerkschaften ein offenes Ohr dafür hätten, 
wenn die CDU/CSU sagen würde, wir brauchen im 
Bereich des Arbeitszeitrechtes ein Verbandsklage-
recht für die Gewerkschaften, da könnte ich mir 
vorstellen, dass dann höhere Akzeptanz entsteht. 
Ich merke aber an dem Gemurmel in meinem Rü-
cken schon, dass die Akzeptanz übersichtlich sein 
dürfte. Kurz und gut, ich neige dazu, sehr genau zu 
schauen, Tatbestände und Rechtsfolgen. Und da ist 
mein Eindruck auch an der Anzahl von Überstun-
den, die in den Wochenbezugsländern statt�nden, 
auch unbezahlte Überstunden, dass dort die Er-
folge ebenfalls eher limitiert sind oder jedenfalls 
nicht so, – wie beim Juristischen, was ich vorhin 
gesagt habe – dass man den 8-Stunden-Tag allein 
deshalb über Bord werfen müsste. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Nächste Runde, 
oder? 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nehme ich mit in die nächste Runde. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Kleinwächter, 
bitte. 

Norbert Kleinwächter (AfD): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn 
Teuscher von ver.di. Und zwar ist der 8-Stunden-
Tag, den wir haben, sehr eng mit der Gewerk-
schaftsbewegung verbunden. Und auch mit dem 
Slogan „Samstags gehört Vati mir“ wurde ja da-
mals geworben und letztendlich das auch effektiv 
durchgesetzt. Nun gibt es ja aus Wünschen von 
Teilen der Arbeitnehmerschaft durchaus diesen 
Flexibilisierungswunsch. Trägt den ver.di so mit 

oder haben Sie selbst Kritik an diesem Flexibili-
sierungswunsch? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Teuscher, 
bitte schön. 

Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft): Vielen Dank. Ja, vielleicht 
vorweg: Der 8-Stunden-Tag ist etwas, was im Ge-
setz steht und erst einmal einen Grundsatz formu-
liert. Es ist ja mitnichten so, dass jeder nach acht 
Stunden seine Arbeit beendet. Ich darf dazu sa-
gen, dann wären viele Probleme vielleicht weni-
ger da, gerade im Schichtbereich etc. Tatsächlich 
sind 48 Stunden Wochenarbeitszeit werktäglich, 
nämlich durchschnittlich acht Stunden, bis zu 
60 Stunden möglich. Und wenn man sich die 
Sonntagsarbeit anguckt, sind 19 Tage im Stück ar-
beiten möglich, nämlich wenn man montags an-
fängt, müsste der erste Sonntag 14 Tage später 
nachgewährt werden. Das sind Flexibilisierungs-
möglichkeiten, die sehr groß sind. 

Und kein Beschäftigter, der, ich sag mal, eine Ar-
beit verrichtet, in der er sozusagen auf Anweisung 
tätig ist – also nicht so arbeitet wie Sie und ich 
vielleicht, nämlich sich in einem bestimmten Um-
fang die Arbeit selbst einzuteilen – ist froh dar-
über, wenn der Chef sagt, heute musst du mal län-
ger da bleiben; heute ist ja sicher, dass es nur zehn 
Stunden sind. Wenn diese 10-Stunden-Grenze, 
die Maximalgrenze, wegfällt, ist man nicht davor 
sicher, dass dies dann zwölf Stunden sind. 

Und das muss man einfach sehen, dass dies mit 
erheblichen gesundheitlichen Gefahren verbun-
den ist. Und es ist auch ein Irrtum zu glauben, 
dass lange Arbeitszeit familienfreundlich sein 
könnte. Die These ist ja, dass wenn jemand lange 
arbeitet, er an anderen Tagen nicht arbeitet. Un-
sere Erfahrung sagt aber, dass dies nicht so ist. Vor 
allem in den Branchen, wo der Beschäftigte nicht 
in der Lage ist, seine Arbeit einzuteilen, geht es 
darum, die Arbeitsbelastung und damit auch die 
Arbeitszeit zu begrenzen. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Kleinwächter, 
bitte. 

Norbert Kleinwächter (AfD): Vielen Dank. Mit 
dieser Frage möchte ich direkt weitergehen an 
Herrn Wolf und Frau Plack von der BDA. Und 
zwar, wie kann aus BDA-Sicht die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf bei gleichzeitiger 
Flexibilisierung ausgestaltet werden? Es ist ja so, 
dass die Mehrzahl der Arbeitnehmer nicht im 
Homeof�ce arbeitet, sondern meistens irgendwie, 
zum Beispiel, im Betrieb ist. Also, wie kann eine 
verlängerte Arbeitszeit teilweise an gewissen Ta-
gen der Familienbetreuung und der Kinderbetreu-
ung dienen? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Wer möchte? Frau 
Plack? Frau Plack, bitte. 
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Kerstin Plack (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände e.V.): Also, das sind natür-
lich keine Schemata, die man darüberlegen kann. 
Wir haben sowohl auf betrieblicher Seite ganz in-
dividuelle Bedürfnisse – je nachdem, welche Tä-
tigkeiten ausgeübt werden. Also, ob das tatsäch-
lich Arbeit ist, die in Schichten ausgeübt werden 
muss, weil der Betrieb 24 Stunden läuft. Oder ob 
das Tätigkeit ist, die vor Ort ausgeübt werden 
muss. Ob derjenige zu Hause arbeiten kann, weil 
es die Tätigkeit hergibt. Also, jede betriebliche 
Anforderung ist eine andere. Und genauso ist es 
bei den Mitarbeitern auch. Auch da ist es so, dass 
die Wünsche, die an die Betriebe herangetragen 
werden, um Vereinbarkeit zu ermöglichen, durch-
aus divers sind. Und da kann – je nachdem, wie 
das Setting ist – durchaus auch mal eine längere 
Schicht dazu führen, dass, wenn sich beide El-
ternteile zum Beispiel die Betreuung aufteilen 
oder beide Elternteile sich eine P�ege aufteilen, 
dass dann der eine mal einen Tag länger arbeitet, 
der andere sich kümmert und dass man das ab-
wechselt. 

Im Wesentlichen geht es darum, einen größeren 
Spielraum zu schaffen, in dem individuelle Be-
dürfnisse einander angepasst werden können und 
nicht darum, dauerhaft besonders lang zu arbei-
ten. Und, je nach einzelnen Erfordernissen, kann 
es eben durchaus hilfreich sein, dass auch aus Ar-
beitnehmersicht mal eine längere Schicht sinnvoll 
ist. Aus Arbeitgebersicht kann die unter Umstän-
den genauso sinnvoll sein. Ganz klar, dass es be-
triebliche Anforderungen gibt, wo mal länger gear-
beitet werden muss – und was dann zum Aus-
gleich gebracht werden muss. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Kleinwächter, bitte. 

Norbert Kleinwächter (AfD): Herr Professor Schu-
bert, daran direkt anschließend. Sie hatten ja in 
Ihrer Stellungnahme umfangreich ausgeführt, wie 
unser 8-Stunden-Tag eigentlich eine Gesundheits-
schutzregelung ist. Jetzt haben wir gerade gehört, 
dass individuell ausdifferenziert werden müsste. 
Kann man solche Arbeitsschutz- und Gesund-
heitsschutznormen tatsächlich individuell ausdif-
ferenzieren? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Schubert, 
bitte. 

Professor Dr. Jens M. Schubert: Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Nicht nur können. Sondern ich 
würde das Modalverb nehmen: müssen. Die müs-
sen aufeinander abgestimmt werden. Ich habe vor-
hin ja kurz berichtet, dass die Möglichkeiten, die 
das Arbeitszeitgesetz gibt, schon in der Weise aus-
kömmlich sind, dass der 8-Stunden-Tag zwar un-
sere Basis ist und die Tagesbetrachtung die Basis 
ist, aber sehr wohl Veränderungen vorgenommen 
werden können. Und wenn aber diese Verände-
rungen vorgenommen werden, dann müssen sie 

immer unter der Überschrift stehen, wie verhält es 
sich mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz. Und das ist der Maßstab. Und nicht 
der Maßstab, wie ist es für die Arbeitsvertragspar-
teien günstig ist. Das kann zwar auch ein Interesse 
sein, das zu berücksichtigen ist. Aber dieses darf 
nicht gegenläu�g zum Gesundheitsschutz sein. 
Und deshalb kann und muss man das so mitei-
nander vereinbaren. Und das geht auch. 

Ich habe in meiner Stellungnahme zwei Stellen 
gezeigt, die schon jetzt europarechtlich an der 
Kante sind. Die müsste man sogar eher noch berei-
nigen, damit der Gesundheitsschutz noch stärker 
zum Ausdruck kommt. Ein allerletzter Satz. Wenn 
Sie sich die Untersuchungen der BAuA [Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin] an-
sehen, dann sehen Sie, wie auch Gefahren sich 
steigern, was Unfälle angeht. Das müsste im Inte-
resse beider Seiten sein, so etwas zu verhindern. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Kober, bitte. 

Pascal Kober (FDP): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht 
an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Welche Spiel-
räume bietet denn das europäische Recht für eine 
umfassende Reform des Arbeitszeitrechts? Und 
wie machen es andere europäische Länder? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Beitz, bitte. 

David Beitz (Gesamtmetall | Gesamtverband der 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-In-
dustrie e.V.): Vielen Dank, Herr Abgeordneter. 
Vieles wurde gesagt. Das will ich nicht wiederho-
len. Herr Wolf, Sie haben die Spielräume ange-
schnitten. Es ist Fakt, dass die Arbeitszeitrichtli-
nie diese Wochenarbeitszeit ermöglicht. Und na-
türlich verp�ichtet sie nicht dazu, da hat Profes-
sor Schubert völlig recht. Aber dieser Spielraum 
ist da. Und uns geht es darum, diesen auch zu er-
öffnen. Und zwar tatsächlich in Kombination mit 
einer weiteren Flexibilisierungsmöglichkeit der 
Ruhezeit durch die Tarifpartner. Denn nur dort 
können Tarifpartner agieren. Und das würde ins-
gesamt genommen individuell Flexibilität stei-
gern. 

Und ich möchte hier klarstellen, auch aus Sicht 
der Metall- und Elektroindustrie – weil das oft so 
klingt, absolut alle müssen länger arbeiten. Keiner 
spricht von länger arbeiten. Hier geht es um bes-
sere Verteilung einer vertraglich festgelegten Ar-
beitszeit. Und wenn wir in unsere Branche 
schauen, wir haben einen sehr starken produzie-
renden Bereich, tarifvertraglich auf 35 Stunden. 
Das ist nun mal so, das wissen Sie alle. Da haben 
Sie sowieso nicht so viel Flexibilität. Es geht doch 
hier nicht darum, Arbeiter und Arbeitnehmerin-
nen am Band zwölf Stunden arbeiten zu lassen. 
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Das erhöht in der Tat die Unfallgefahr. Es geht um 
punktuelle Möglichkeiten, individuell, vor allem 
im White-Collar-Bereich, vor allem im Verwal-
tungsbereich und vor allem dort, wo es um Projek-
tingenieure, Juristinnen – im Human-Ressources-
Bereich – geht, wo wir auch Tätigkeit ausüben, 
die sich nicht so sehr nach Stechuhr richten und 
richten lassen. Und diese Menschen, die dort ar-
beiten, und auch die Arbeitgeber dort, gute Arbeit-
geber, aus der Grauzone zu holen. 

Denn wir wissen, wie die Realitäten sind. Dass 
wir eben dann doch teilweise die zehn Stunden 
reißen und dann teilweise doch fragmentiert ar-
beiten, weil es gewollt ist, weil das Projekt es er-
fordert und am nächsten Tag in der Tat – und da 
widerspreche ich – in diesen Bereichen auch die 
Möglichkeit besteht, kürzer zu arbeiten. Diese per-
sönliche, auch nicht massenhaft – es ist kein Mas-
senphänomen. Und vielleicht sind es nur vier, 
fünf Prozent. Aber diesen vier, fünf Prozent soll-
ten wir es ermöglichen, durch eine Wochenar-
beitszeit gepaart mit Flexibilisierung bei der Ru-
hezeit – zum Beispiel mobile Arbeit, da haben wir 
einen Tarifvertrag mit unserem Sozialpartner – 
das besser abzubilden. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Kober, bitte. 

Pascal Kober (FDP): Meine zweite Frage geht an 
Frau Holdampf-Wendel. In ihrem Antrag fordert 
die CDU einen Gesetzentwurf, der – Zitat – die 
Wünsche der Bevölkerung nach stärkerer Arbeits-
zeit�exibilisierung aufgreift. Bleibt dann in der 
Vorstellung dessen, was das dann bedeuten soll, 
sehr vage. Das habe ich ja schon im Plenum kriti-
siert. Aber die Union übt ja noch, etwas an Oppo-
sitionsarbeit zuzulegen. 

Meine Frage wäre, Frau Holdampf-Wendel, wel-
che gesetzlichen Anpassungen wären Ihrer Mei-
nung nach notwendig, um diesen Anspruch und 
Anforderungen einer zunehmend digitalisierten 
Arbeitswelt gerecht zu werden? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Holdampf-
Wendel, bitte schön. 

Adél Holdampf-Wendel (Bitkom e.V.): Vielen 
Dank für die Frage. Also insbesondere in der Digi-
talwirtschaft ist die Arbeitsrealität von vielen Be-
schäftigten von Vertrauensarbeitszeit und �exib-
len Arbeitsmodellen, wie mobilem Arbeiten, ge-
prägt. Dies möchten wir natürlich fördern und er-
halten. Und aus unserer Sicht wäre eine Novelle 
des Arbeitszeitgesetzes aus drei Gesichtspunkten 
wichtig. 

Erstens wäre es notwendig, wie es auch einige 
schon in der Debatte erwähnt haben, vom Modell 
des 8-Stunden-Arbeitstages auf eine Wochenar-
beitszeit von maximal 48 Stunden umzustellen. 
Nach unserer repräsentativen Befragung wün-
schen sich 78 Prozent der Unternehmen die 

Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeits-
zeit. Und wie die Vorredner auch schon gesagt ha-
ben, würde dies auch mit der EU-Arbeitszeitricht-
linie im Einklang stehen. 

Zweitens sollten Abweichungen von der elfstün-
digen Ruhezeit aufgrund von Tarifverträgen, Be-
triebs- oder Personalvereinbarungen oder auf 
Wunsch des Arbeitnehmenden möglich sein. Und 
ganz wichtig wäre in diesem Kontext auch noch, 
dass es Klarstellungen gibt, dass kurzzeitiges Ar-
beiten die Ruhezeit nicht unterbricht. 

Drittens wäre es wichtig, dass die Vertrauensar-
beitszeit – so wie es derzeit in vielen Unterneh-
men gelebt wird – tatsächlich erhalten bleibt und 
nicht nur auf Gleitzeit reduziert wird. 

Und noch ein Hinweis: Zumindest das Vorhaben, 
was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist – 
dass 2022 bestimmte Regelungen zur Arbeitszeit-
�exibilisierung in sogenannten Experimentierräu-
men eingeführt werden sollen – sollte die Koali-
tion dann auch zeitig angehen. 

Und zum Schluss möchte ich noch einen zusätzli-
chen Aspekt aufgreifen. Flexible Arbeitsmodelle 
fördern nicht nur eine bessere Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben. Sie sind auch für den 
Fachkräftemangel sehr relevant. Um diesem entge-
genzuwirken, brauchen wir mehr Flexibilität. Be-
sonders in der Digitalwirtschaft ist eine auf Flexi-
bilität und Vertrauen basierende Arbeitskultur im-
mens wichtig. Unsere Branche muss angesichts 
des gewaltigen IT-Fachkräftemangels attraktiv 
bleiben. Unternehmen stehen mit Blick auf die 
Gewinnung von IT-Fachkräften im internationalen 
Wettbewerb, bei dem bürokratische Hürden die 
Attraktivität des Standorts Deutschland weiter 
schmälern. 

Also, um für Talente attraktiv zu sein und um 
standortübergreifende Zusammenarbeit auch über 
Zeitzonen hinweg zu ermöglichen, wäre Flexibili-
tät notwendig. Noch eine letzte Zahl zum Schluss: 
Im vergangenen Jahr gab es 149.000 unbesetzte IT-
Stellen in Deutschland. Die Politik muss aktiv da-
gegen steuern. Vielen Dank. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Das war eine 
Punktlandung. Vielen Dank. Die nächste Runde 
geht an die Linke. Frau Ferschl, bitte. 

Susanne Ferschl (Die Linke): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine Frage geht an Stefan Teuscher 
von ver.di. Und zwar würde mich interessieren, 
wir haben ja die Situation, dass wir 1,4 Milliarden 
Überstunden im Jahr haben, mehr als die Hälfte 
davon unbezahlt. Ob es in dem Kontext angebracht 
ist, wirklich über eine weitere Flexibilisierung zu 
diskutieren, die eine Verlängerung der Arbeitszei-
ten ermöglicht? 

Mich würde auch Ihre Einschätzung interessieren 
auf das, was gerade von Herrn Beitz gesagt 
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worden ist, in Bezug darauf, dass es ja nur den 
Verwaltungsbereich trifft und nur 3 bis 4 Prozent 
der Menschen – was da die Einschätzung ist, ob 
das nicht auch in relevantem Maß die Kolleginnen 
und Kollegen trifft, die Sie vertreten. 

Und vielleicht noch abschließend die Frage, was 
denn aus Ihrer Sicht nötig wäre, um wirklich ent-
sprechend für Gesundheit, Zufriedenheit und Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf am Arbeitsplatz 
zu sorgen? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Teuscher, 
bitte. 

Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, 4 bis 
5 Prozent. Um die Größe geht es. Da soll man er-
möglichen, �exibler zu arbeiten. Das macht im 
Umkehrschluss aus meiner Sicht deutlich: 95 Pro-
zent sind die, die eben zum Teil darunter leiden, 
dass Arbeitszeiten extrem lang sind, dass die Be-
lastungen sehr hoch sind, dass sie im Schicht-
dienst stark gefordert sind. Und wenn man diese 
Arbeitszeitgrenze, diese tägliche Höchstarbeits-
zeitgrenze wegnimmt, dann werden die Belastun-
gen zweifelsfrei höher. Dies belegen all die Dis-
kussionen, die wir auch immer wieder in mitbe-
stimmten Betrieben haben, wo Betriebsräte immer 
wieder mit uns in Zusammenarbeit auch darüber 
diskutieren, dass ein wesentliches Thema in der 
Schichtarbeit ist: Wie lang sind die Schichten, wie 
lang sind die Nachtschichten, wie lang sind die 
Spätschichten. 

Und was auffällt ist, dass mehr arbeiten nicht au-
tomatisch mehr Freiheit heißt. Sehr wohl haben 
wir große Probleme überall da, wo Überstunden in 
Freizeit abgewickelt werden, die dann auch in 
zwölf Monaten, wenn tarifvertragliche Regelungen 
dies vorsehen, abzuwickeln. Danach werden sie 
ausgezahlt. Das heißt, es gibt ein ganz erhebliches 
Problem. Und das ist auch naheliegend, wenn 
man über Beschäftigungsmangel und nicht nur 
Fachkräftemangel, sondern über Personalmangel 
spricht. Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass lange 
Arbeitszeiten dazu führen, dass jemand viel frei 
hat. Weil die Frage ja dann ist, wer denn den Be-
schäftigten, der dann seine Überstunden abwi-
ckelt, vertritt an der Stelle. 

Insofern sage ich klar, aus meiner Sicht ist es er-
forderlich, dass die täglichen Arbeitszeitbegren-
zungen stärker kontrolliert werden, stärker einge-
halten werden und dass der 8-Stunden-Tag tat-
sächlich als 8-Stunden-Tag durchgesetzt wird. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Frau 
Ferschl, bitte. 

Susanne Ferschl (Die Linke): Dann habe ich noch 
eine Nachfrage. Es geht noch einmal an den Kolle-
gen Stefan Teuscher von ver.di. Wie ist Ihre Ein-
schätzung bezüglich der Maßnahmen, die die 

Union vorschlägt. Ob das praktisch Maßnahmen 
sind, die wirklich helfen, den Fachkräftemangel 
in Ihrer Branche zu beseitigen? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Teuscher, 
bitte. 

Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft): Naja, ich persönlich glaube 
das nicht, weil natürlich, wenn man die Frage 
stellt, arbeitet man länger, braucht man weniger 
Personal. Dr. Backhaus hat deutlich gemacht, dass 
längeres Arbeiten, auch täglich längeres Arbeiten, 
zu Produktivitätsverlusten führt, zur stärkeren 
Neigung zu Unfällen, gerade in den Bereichen, wo 
wir überall Tätigkeiten haben, die jemand nicht 
selbst einteilen kann, wird dies mit Sicherheit 
nicht die Arbeit verbessern, sondern die Unfall-
rate erhöhen und die Produktivität senken, aus 
meiner Sicht. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Herr 
Teuscher. Wir beginnen die zweite Runde. Es be-
ginnt wieder die SPD, Herr Mehmet Ali. 

Takis Mehmet Ali (SPD): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender. Meine Frage wird sich an Dr. Backhaus 
richten. Ich habe das Gefühl, dass die Flexibilisie-
rungsvorstellungen hier ziemlich weit auseinan-
der gehen. Die Flexibilisierungsvorstellungen, die 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich 
wünschen, und die Flexibilisierungsvorstellungen 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wenn ich 
mir die Diskussion so betrachte, habe ich das Ge-
fühl, die Arbeitgeber wünschen sich gerade, so 
viel Direktionsrecht wie möglich zu behalten, so-
gar noch mehr zu bekommen. Und die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer wünschen genau das 
Gegenteilige. Nämlich einen Arbeitsplatz, der in 
ihre Lebensbedingungen hereinpasst. 

Um das einfach mal festzuhalten, auch darüber 
nachzudenken: wenn ich allein bei mir im Ge-
sundheits- und Sozialwesen darüber nachdenke, 
wie die Situation ist. Also ganz ehrlich: Ich 
möchte keine übermüdete Krankenp�egerin, kei-
nen übermüdeten „Arzt am Patienten“ haben, der 
einfach darüber hinaus durch das Direktionsrecht 
der Einrichtung gegebenenfalls länger arbeiten 
muss. Und die Leute arbeiten schon ganz, ganz 
schön viel – und darüber hinaus, als das, was sie 
eigentlich machen müssten. Und jetzt noch eine 
Erleichterung beim Direktionsrecht des Arbeitge-
bers. Ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages 
die richtige Lösung ist. 

Und meiner Meinung nach ist die Situation auch 
so, dass die Menschen sehr oft die Arbeit mit nach 
Hause nehmen und dass sie auch schon zu Hause 
weiterarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, das 
passiert dann nach zehn Stunden voller Arbeits-
zeit und dann nehme ich das auch noch mit nach 
Hause – das arbeitet im Kopf. Ich weiß nicht, ob 
das mit den Erholungsphasen so wirklich 
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funktioniert. Und auf der anderen Seite auch die 
Betrachtung darüber, wenn ich die Arbeitszeit �e-
xibilisiere. Okay, ich �exibilisiere sie dann, weil 
ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauche. 
Gut, wir haben – ich kann mich an eine ganze Zeit 
erinnern, wo wir in einem anderen Bereich auch 
sehr viel �exibilisiert haben, beispielsweise auch 
bei der Möglichkeit der Leih- und Zeitarbeit. Die 
Möglichkeiten einer anderen Handhabe beispiels-
weise, um an die Arbeitskraft zu kommen, haben 
wir auch darüber hinaus noch. Und deshalb frage 
ich mich grundsätzlich, warum muss das über-
haupt so sein? Und dementsprechend glaube ich 
auch fest daran, dass die Wahrscheinlichkeit ein-
fach steigt – 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Haben Sie auch 
eine Frage, Herr Mehmet Ali? 

Takis Mehmet Ali (SPD): Ja, habe ich. Es brauchte 
nur eine lange Einführung. Deshalb an Dr. Back-
haus, Sie haben von Unfällen gesprochen, aber es 
wäre in diesem Zusammenhang auch interessant, 
ob es einen empirisch belegbaren Nachweis über 
Wünsche nach Flexibilität von Beschäftigten hin-
sichtlich Arbeitszeit, Arbeitswoche gibt, aber auch 
hinsichtlich dessen, ob die Flexibilität bei der 
Trennung von Privat- und Arbeitsleben nachweis-
bar ist. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Backhaus, 
bitte. 

Dr. Nils Backhaus (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin): Wir haben eben 
schon gehört, 78 Prozent der Unternehmen wün-
schen sich diese Flexibilisierung der Arbeitszeit. 
Bei den Beschäftigten haben wir dazu keine Zah-
len. Was für Flexibilisierung wünschen sie sich 
denn? Möchten sie gerne länger, kürzer arbeiten? 
Wir haben Zahlen dazu, was Beschäftigte unter 
Flexibilität verstehen. Und für Beschäftigte ist Fle-
xibilität vor allen Dingen, Ein�uss auf ihre eigene 
Arbeitszeitgestaltung nehmen zu können. Das 
heißt zum Beispiel: Der wichtigste Faktor, der in 
den Befragungen genannt wird, ist, können sie ei-
nen Tag frei nehmen, �exibel Urlaub nehmen, 
können sie ihren Arbeitsbeginn und -ende selbst 
bestimmen. Es gibt aber keine Zahlen dazu, ob 
sich Beschäftigte bei ihrer Arbeitszeitgestaltung 
am 8-Stunden-Tag reiben. Also das wissen wir 
nicht. 

Wir wissen aber, dass die Trennung von Privatle-
ben und Beruf immer wichtiger wird. Beschäftigte 
wünschen sich immer mehr, Privatleben und Be-
ruf zu trennen – das gilt in aller Deutlichkeit für 
alle Beschäftigten, alle Menschen, egal in wel-
chem Alter und Geschlecht. Daher besteht häu�g 
eine Diskrepanz. Gerade wenn es darum geht, 
dass man außerhalb der Arbeitszeit erreichbar 
sein muss, dass Arbeitszeiten nicht vorhersehbar 
oder planbar sind, dass wir zum Beispiel bei Be-
reitschaftsdiensten, Rufbereitschaft, Arbeit auf 

Abruf sehr hohe Anforderungen an die Flexibilität 
der Beschäftigten stellen. 

Und gerade dieses Modell, das eben angesprochen 
wurde, mit dieser längeren Pause, nach der man 
abends in die Mails guckt oder abends noch ein 
bis zwei Stunden arbeitet, das haben wir konkret 
abgefragt in unserer Befragung. Wir sehen, dass 
nur 3 Prozent aller Beschäftigten tatsächlich nach 
18 Uhr noch arbeiten möchten. Das sind Ergeb-
nisse vom WSI [Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut]. Also die möchten zu dieser 
Zeit Feierabend haben. Und dann sehen wir, dass 
diese Ausdehnung in den Feierabend, dieses Aus-
fransen, noch einmal abends tätig werden, dass 
das die Work-Life-Balance ganz stark beeinträch-
tigt, insbesondere bei Eltern, beziehungsweise ins-
besondere bei Frauen. 

Dann sehen wir auch, dass die wahrgenommene 
Gesundheit bei den Beschäftigten auch tatsächlich 
abnimmt. Und dass die Work-Life-Balance insge-
samt deutlich schlechter bewertet wird. Wünsche, 
die wir mit unserer Befragung belegen können, 
sind, dass es eine hohe Diskrepanz gibt, was die 
Länge der Arbeitszeit angeht und den Wünschen, 
die die Beschäftigten haben. Also viele Beschäf-
tigte sind unter- oder überbeschäftigt und da ist 
es, glaube ich, wichtiger zu schauen, wie kann 
man den individuellen Bedürfnissen der Beschäf-
tigten entgegenkommen. Aber das liegt alles nicht 
an den acht Stunden. Das sind nicht die acht 
Stunden, die da entscheidend sind, sondern es 
sind tatsächlich die individuellen Voraussetzun-
gen, die die Beschäftigten haben, um Erwerbsle-
ben und Privatleben miteinander zu kombinieren. 
Und deswegen denke ich, dass es gerade vor dem 
Hintergrund des Faktors des demogra�schen Wan-
dels, um Beschäftigte lange zu halten, gesund, zu-
frieden bei der Arbeit zu haben und auch moti-
viert in der Arbeit zu halten, dass es da wichtig 
ist, – hier würde ich den Arbeitsschutz noch mal 
ein bisschen nach vorne holen – auch zu schauen, 
wie können wir Arbeitszeiten so gestalten, dass 
sie den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht 
werden – aber auch im Rahmen des Arbeits-
schutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Mehmet Ali, bitte. 

Takis Mehmet Ali (SPD): Jetzt ohne viel vorher zu 
reden, direkt meine Frage an Frau Olube. Schützt 
eine wöchentliche Höchstarbeitszeitgrenze ge-
nauso gut vor täglichen überlangen Arbeitszeiten 
und den damit verbundenen Risiken wie die gel-
tende tägliche Höchstarbeitszeitgrenze? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Olube, bitte. 

Anja Olube: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vie-
len Dank, Herr Abgeordneter. Ich denke nicht. Ich 
befürchte eher, dass das ein Freifahrtschein für 
Arbeitgeber wird. Die De�nition abhängig 
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Beschäftigte zeigt schon, dass wir Beschäftigten 
keinen Ein�uss haben, auch – wie Herr Teuscher 
schon gesagt hat – auf die freie Einteilung unserer 
Arbeitszeit. Wir haben jetzt schon Problematiken, 
dass wir Kolleginnen und Kollegen haben – nicht 
nur auf mein Unternehmen bezogen, sondern ge-
nerell im Handel und die lernt man als Betriebs-
räte auch auf Seminaren kennen –, wo Arbeitszei-
ten, selbst das Arbeitszeitgesetz jetzt nicht einge-
halten wird. Also ein 8-Stunden-Tag wird schnell 
einmal zum 10-Stunden-Tag oder auch einmal 
zum 12-Stunden-Tag und dann guckt der Vorge-
setzte immer noch auf die Uhr und fragt, willst du 
jetzt schon nach Hause gehen? Also solange wir 
diese Dinge nicht im Griff haben und nicht ver-
nünftig Personalplanung betreiben, zum Beispiel, 
denke ich nicht, dass es einer weiteren Auswei-
tung bedarf. Die Möglichkeiten, die wir haben, 
werden nicht ausgeschöpft und ich sehe das als 
Risiko. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Da-
mit gehen wir zur Runde der CDU/CSU. Herr Kno-
erig, bitte. 

Axel Knoerig (CDU/CSU): Danke, Herr Vorsitzen-
der. Herr Professor Thüsing. Welche rechtlichen 
Anpassungen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um 
das Arbeitszeitrecht an die realen Bedingungen 
der Arbeitswelt anzupassen, ohne dass die Rechte 
der Arbeitnehmer kompromittiert werden? Wäre 
es möglich, statt von einer täglichen Arbeitszeit-
grenze auf eine wöchentliche Arbeitszeit zu wech-
seln? Und halten Sie das für arbeitsrechtlich sys-
temkonform? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Professor 
Thüsing, bitte. 

Professor Dr. Gregor Thüsing: Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank 
für die Frage. In der Tat, ich glaube, vielleicht gibt 
es in diesem Raum noch mehr Gemeinsamkeiten, 
als man aufgrund der bisherigen Diskussion ver-
muten kann. Denn es wurden von verschiedenen 
Seiten ganz richtige Dinge gesagt. Zum einen: das 
Arbeitszeitrecht hat seinen Ursprung im Arbeit-
nehmerschutz, im Gesundheitsschutz. Und es 
geht niemandem darum, den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer zu riskieren. Man muss aber ge-
nau schauen, welche Arbeitnehmer möchten län-
ger arbeiten, sehen darin einen Vorteil und bei 
welchen wäre es eine oktroyierte Beeinträchtigung 
ihrer gesundheitlichen Interessen. 

Eben hat Herr Dr. Backhaus von den drei Prozent 
der Befragten gesprochen, die nach 18 Uhr noch 
arbeiten wollen. Wenn wir von 42 Millionen Ar-
beitnehmern in Deutschland ausgehen, sind das 
immer noch round about 1.260.000 Arbeiterneh-
mer. Das sind mehr Personen als alle Parteien in 
Deutschland Mitglieder haben. Das ist keine 
Quantité négligeable, sondern man kann da schon 
überlegen, ob wir passgenaue Regelungen �nden. 

Und da kommt das, was Sie in Ihrer Frage ange-
deutet haben. Wir haben zwei verschiedene Schie-
nen des Gesundheitsschutzes. Wir haben die deut-
sche Schiene, die älter ist als die europäische, die 
vom 8-Stunden-Tag ausgeht, der eine gewerk-
schaftliche Errungenschaft war, die damals vor 
über 100 Jahren durchaus nicht europäisch ver-
breitet war, sondern etwas Besonderes war, was 
die Gewerkschaften erreicht haben, zu Recht. Und 
wir haben die europäische Schutzschiene, die 
eben nicht vom Einzeltag aus denkt, sondern von 
der Wochenarbeitszeit aus denkt und deswegen 
Ruhezeiten vorschreibt von elf Stunden zwischen 
den verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die deswe-
gen Pausen zwingend vorschreibt. 

Wenn man jetzt nun beide Schablonen übereinan-
der schiebt, dann kommt es gegebenenfalls in be-
stimmten Bereichen zu Einschränkungen, die 
nicht mehr als Arbeitnehmerschutz empfunden 
werden, sondern als Paternalismus. Und nur um 
diesen Bereich geht es, in dem Arbeitsvertragspar-
teien einvernehmlich sagen, wir wollen größere 
Freiheiten für uns in Anspruch nehmen, weil die 
unserer beider Seiten Bedürfnissen besser entge-
genkommen. Da sollte man es versuchen, möglich 
zu machen, hier Arbeitsvertragsparteien mehr 
Freiraum zu geben. Denn das ist dann eigenver-
antwortliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
Das wird nicht für alle Arbeitsbedingungen richtig 
sein. Man muss sicherlich – und das hat der An-
trag der Union ja auch deutlich gemacht – zwi-
schen den verschiedenen Tätigkeiten ein Stück 
weit differenzieren. Die Fremdgefährdung, die mit 
Tätigkeiten verbunden sein kann, die durch Über-
müdung mangelhaft ausgeführt werden, ist ange-
sprochen worden. Aber da muss man unterschei-
den. Wenn ein Arzt übermüdet ist, hat das für sei-
nen Patienten erhebliche gesundheitliche Konse-
quenzen. Wenn ein Juraprofessor ermüdet, dann 
wird vielleicht eine interessante Mindermeinung 
geboren. Da sind die Auswirkungen doch ganz un-
terschiedlich und die Gesellschaft kann mit unter-
schiedlichen Ergebnissen hier leben. 

Deswegen, ich sehe die Gemeinsamkeit darin, 
dass es die Experimentierräume gibt, die im Koali-
tionsvertrag stehen, und die sind auch keine Er�n-
dung des letzten Koalitionsvertrags. Das ist ja ein 
Wiedergänger vom Koalitionsvertrag davor. Der 
war nur nicht gegendert. Sonst ist das vollständig 
identisch in der Formulierung. Deswegen, wenn 
Sie sich vielleicht da doch mal orientieren und 
versuchen, das, was wir doch parteiübergreifend 
als sinnvolle Flexibilisierung erkannt haben, in 
Angriff zu nehmen und zu versuchen, da einen 
Arbeitnehmerschützer im Korridor zu �nden, mit 
hinreichender Flexibilisierung für die Unterneh-
men, dann glaube ich, kann das Win-Win sein. 

Österreich hat das teilweise gemacht, und man hat 
festgestellt, das wird von ganz bestimmten Bran-
chen genutzt. Sie haben sehr viel weitergehend als 
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alles, was wir hier besprechen, gestützt auf Arti-
kel 22 der EU-Richtlinie [2003/88/EG], Arbeitszei-
ten freigegeben. Das wird dort vor allem in den 
Branchen Tourismus und Gastronomie genutzt, 
falls das den Interessen der Arbeitnehmer ent-
spricht, in gewisser Saisonzeit möglichst viele 
Stunden zu kloppen, um das Geld dann auch 
nach Hause zu bringen. Insofern, das, was Sie so-
wieso tun wollen, nehmen Sie es in Angriff und 
gucken ab und zu, ob sich das Recht nicht 
dadurch als sperrig weist, dass es eben aus vordi-
gitalen Zeiten kommt. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Herr 
Professor Thüsing. Wir gehen in die nächste 
Runde, die Runde der BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Frau Müller-Gemmeke, bitte schön. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fra-
gen gehen jetzt in der zweiten Runde an Frau 
Dr. Amélie Sutterer-Kipping. 

Erste Frage. Wir haben jetzt mehrfach gehört, 
dass, wenn es um die Arbeitszeit geht, der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt 
steht und dass es keinen Vorrang vor wirtschaftli-
chen Überlegungen gibt. Jetzt will die Union aber 
trotzdem den 8-Stunden-Tag abschaffen und be-
gründet es mit dem Titel des Antrags Arbeitszeit 
�exibilisieren – Mehr Freiheit für Beschäftigte 
und Familien. Bringt das tatsächlich mehr Frei-
heit für Beschäftigte und Familien und dient das 
gleichzeitig tatsächlich dem Gesundheitsschutz? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Frau 
Dr. Amélie Sutterer-Kipping, bitte. 

Dr. Amélie Sutterer-Kipping: Vielen Dank für die 
Frage. Der Antrag zielt in erster Linie auf eine Lo-
ckerung des Arbeitszeitgesetzes zur Ausweitung 
der täglichen Höchstarbeitszeit ab. Begründet 
wird der Antrag mit den angeblichen Wünschen 
der Bevölkerung nach stärkerer Arbeitszeit�exibi-
lisierung. Eine empirische Begründung gibt der 
Antrag aber nicht. Der Antrag unterstellt also, dass 
eine Öffnung des Arbeitszeitgesetzes den Interes-
sen der Beschäftigten dient. Insbesondere sollen 
�exiblere Arbeitszeiten zu einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf beitragen. Das geht 
aber an den sozialen Realitäten vorbei. Bei einem 
Modell, in dem die tägliche Arbeitszeit von 
8 Stunden regelmäßig überschritten wird, werden 
Betreuungskon�ikte nicht gelöst, sondern ver-
schärft. Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von 
Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie dar. Es droht der Effekt einer weiteren Ver-
ringerung der Erwerbsarbeit, gerade bei Frauen, 
was dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie diametral entgegensteht. Bereits 
heute ist fast jede zweite erwerbstätige Frau in 
Deutschland Teilzeit beschäftigt, aber nur jeder 
neunte Mann. 

Befürworter einer wöchentlichen Höchstarbeits-
zeit führen als Beispiel gerne Österreich an. Dazu 
nur so viel: In Österreich ist die Teilzeitquote von 
Frauen die zweithöchste in Europa. Langfristig 
verhindert die ungleiche Teilhabe am Arbeits-
markt die eigenständige Existenzsicherung. Im Le-
benslauf schmälert sie nachweislich Aufstiegs- 
und Weiterbildungschancen und erhöht das Ri-
siko für Altersarmut. 

Darüber hinaus zur dritten Frage: Ist die Abschaf-
fung des 8-Stunden-Tages mit der Zielsetzung des 
Arbeitszeitgesetzes unvereinbar? Das Arbeitszeit-
gesetz ist ein Arbeitnehmerschutzgesetz. Es 
schützt die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Kurzum, es ist ein öffentli-
ches Gefahrenabwehrrecht. Arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse belegen, dass lange Arbeitszeiten mit 
Gesundheitsbeeinträchtigungen einhergehen und 
dass das Risiko für Arbeitsunfälle ab der achten 
Arbeitsstunde exponentiell ansteigt. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Frau 
Müller-Gemmeke, bitte. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank. Meine nächste Frage geht 
auch an Frau Dr. Sutterer-Kipping. Sie haben es 
kurz angesprochen. Es geht hier um den Wunsch 
der Beschäftigten nach stärkerer Arbeitszeit�exibi-
lisierung. So wird immer argumentiert. Was wün-
schen sich denn die Beschäftigten im Hinblick auf 
die Arbeitszeit wirklich? Was würde tatsächlich 
für mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten 
sorgen? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Dr. Sutterer-
Kipping, bitte. 

Dr. Amélie Sutterer-Kipping: Nach der Arbeits-
zeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin wünscht sich mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten kürzere Arbeitszeiten und 
möchte an weniger Tagen pro Woche arbeiten. Die 
4-Tage-Woche, die seit einiger Zeit im Mittel-
punkt des öffentlichen Diskurses steht, scheint 
diese Tendenz zu bestätigen. 

Eine neue Studie des WSI [Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftliches Institut] der Hans-Böckler-
Stiftung zeigt, dass ein Großteil der Beschäftigten 
nicht länger als bis 18 Uhr arbeiten möchte. Was 
sich die Beschäftigten tatsächlich wünschen, ist 
mehr Arbeitszeitsouveränität, also Ein�ussnahme 
auf die Verteilung der Arbeitszeit. Denn gerade 
die Veränderung der Lage der Arbeitszeit kann in 
vielen Fällen entscheidend dafür sein, Vereinbar-
keitslösungen zu ermöglichen. Entweder für eine 
Erwerbstätigkeit in Vollzeit, beziehungsweise in 
vollzeitnaher Teilzeit. Ein individueller Anspruch 
auf die Festlegung der Lage der Arbeitszeit ist bis-
her gesetzlich nicht geregelt, wenn nicht zugleich 
die Arbeitszeit verringert wird. Es gibt zwar seit 
2019 ein Erörterungsrecht, dieses ist aber nicht 
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mit einem Rechtsanspruch gleichzusetzen. Zumal 
effektive Sanktionen fehlen, falls der Arbeitgeber 
sich widersetzt. Gestaltungsrechte für mehr 
Selbstbestimmung sieht der gegenwärtige Antrag 
allerdings nicht vor. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Müller-
Gemmeke, bitte. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wenn man den Antrag der Union durch-
liest, dann merkt man, dass der Begriff �exibel 
und Flexibilität x-mal vorkommt – nicht nur in 
der Überschrift, sondern insgesamt. Flexibel heißt 
ja vom Wortursprung her biegsam oder elastisch. 
Was halten Sie denn von biegsamen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern und einem elastischen 
Arbeitszeitrecht? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Dr. Sutterer-
Kipping. 

Dr. Amélie Sutterer-Kipping: Die Bedingungen, 
unter denen Beschäftigte heute arbeiten, erfordern 
hohe Anpassungsfähigkeit. Dadurch verschwim-
men die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. 
Der Druck nimmt zu. Die Selbstbestimmung über 
das eigene Leben nimmt ab. Dies führt zu einer 
starken psychischen Belastung. Die Krankheits-
dauer bei psychischen Erkrankungen ist durch-
schnittlich mit 36 Tagen dreimal so hoch wie bei 
anderen Erkrankungen. Das stellt langfristig nicht 
nur das Gesundheitssystem, also die Sozialversi-
cherungssysteme, sondern auch Arbeitgeber vor 
enorme Herausforderungen. Psychische Erkran-
kungen sind immer häu�ger der Grund für Fehl-
zeiten und den frühzeitigen Einstieg in das Ren-
tenalter. Im Jahr 2022 mussten Arbeitgeber 70 Mil-
liarden Euro für die Entgeltfortzahlung ihrer er-
krankten Beschäftigten aufbringen. Vor diesem 
Hintergrund halten wir, das Hugo-Sinzheimer-
Institut, eine Öffnung des Arbeitszeitgesetzes, so-
wohl aus betriebs- als auch aus volkswirtschaftli-
chen Gründen für nicht verantwortbar. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Wir 
kommen nun zur Runde der FDP. Herr Kober, 
bitte. 

Pascal Kober (FDP): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, ich richte meine erste Frage in der zweiten 
Runde an Herrn Beitz von Gesamtmetall. Welche 
Lehren für das Arbeitsrecht könnte man denn aus 
dem Beamtenrecht ziehen? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Beitz. Das 
Mikrofon ist nicht an. Jetzt klappt es. 

David Beitz (Gesamtmetall | Gesamtverband der 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-In-
dustrie e.V.): Entschuldigung. In der Tat, ich be-
schäftige mich eigentlich mit dem privaten Ar-
beitsrecht. Aber der Blick ins Beamtenrecht lohnt, 
denn sowohl Bundes- als auch Landesbeamte ar-
beiten schon seit jeher, solange ich es 

zurückverfolgen konnte, in Wochenarbeitszeit. 
Das hat jetzt keinen Ursprung in der Richtlinie, 
die ist jünger, aber dort gibt es eine Wochenar-
beitszeit. Es gibt eine tägliche Höchstarbeitszeit 
von sage und schreibe 13 Stunden, einschließlich 
der Pause und keine grundsätzliche P�icht zur Ar-
beitszeiterfassung. Das ist ein Befund, den man 
jetzt erstmal nicht bewerten muss. Es ist aber et-
was, was rechtlich da ist. Und dieser Rahmen ist 
da und ich muss verstehen, dass ich aus dem Be-
amtenrecht nicht unbedingt vernehme oder aus 
der Beamtenschaft, dass dort menschenwidrige 
Zustände im Arbeitszeitrecht herrschen. Denn 
dort ist es eben auch eine vertragliche Arbeitszeit, 
die dem zugrunde liegt und die wird ja trotz einer 
Wochenarbeitszeit auch eingehalten. Wenn sie 
nicht eingehalten wird, ist das ein Verstoß gegen 
den Arbeitsvertrag und das passiert sowohl bei ei-
ner Tageshöchstarbeitszeit als auch bei einer Wo-
chenarbeitszeit gleichermaßen. Deswegen, �nde 
ich, lohnt dieser Blick. 

Dieser Blick lohnt auch in Bezug auf das Thema 
Arbeitszeiterfassung. Sie wissen auch, Beamte ha-
ben das nicht; die Richter haben sich gleich mit 
ausgenommen. Gerüchten zufolge müssen auch 
Professoren nicht Zeit erfassen. Also all das, die-
ser Gleichlauf, den es nicht gibt, das alles wird 
der Privatwirtschaft seit Jahren hartnäckig ver-
wehrt, und ich bitte nur, den Blick auch in das 
Beamtenrecht zu richten, weil man dort auch be-
stimmt arbeitsschutzrechtlich, arbeitswissen-
schaftlich Lehren ziehen kann, die man vielleicht 
dann doch behutsam auf die Privatwirtschaft 
übertragen könnte. Danke schön. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Kober, bitte. 

Pascal Kober (FDP): Meine zweite Frage geht an 
Frau Holdampf-Wendel von Bitkom. In der Dis-
kussion um �exiblere Arbeitszeiten und der Ab-
weichung oder Möglichkeit von Abweichung von 
starren Vorgaben bei der elfstündigen Ruhezeit 
geht es, haben wir ja gehört, um die Gesundheit 
der Beschäftigten. Wie bewerten Sie denn aus Ih-
rer Arbeitserfahrung bzw. Verbandserfahrung die-
ses Thema? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Holdampf-
Wendel, bitte. 

Adél Holdampf-Wendel (Bitkom e.V.): Vielen 
Dank für die Frage. Eine Flexibilisierung der tägli-
chen Ruhezeit wäre für die Förderung von zeit- 
und orts�exiblem Arbeiten dringend notwendig. 
Die derzeitige Regelung zur elfstündigen Ruhezeit 
stammt aus einer analogen Zeit. Das müssen wir 
schon hier feststellen. In dieser Zeit fand die Ar-
beit in jedem Fall im Betrieb statt. Sie war mit er-
heblichem zeitlichem Aufwand verbunden, da 
man auch die Fahrzeiten leisten musste. In unse-
rer heutigen, zunehmend digitalisierten Arbeits-
welt können Arbeitsaufgaben auch kurzfristig, 
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dank moderner Technologien, mit wenigem Auf-
wand erfolgen. Das heißt, aus unserer Sicht wäre 
diesem Flexibilitätswunsch vieler Wissensarbeiter 
Rechnung zu tragen. Abweichungen von der Ru-
hezeit sollten aufgrund von Tarifverträgen, Be-
triebs- oder Personalvereinbarungen und insbe-
sondere auf Wunsch des Arbeitnehmenden er-
möglicht werden. 

Ich habe hier noch mal betont, dass mobiles Ar-
beiten hierbei eine wichtige Rolle spielt. Aus un-
serer Sicht wäre es wünschenswert, dass im § 7 
Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes auch eine Home-
of�ce-Ausnahmemöglichkeit verankert wird. Hier-
bei könnte die Ruhezeit relativiert werden, wenn 
durch mobiles Arbeiten entsprechende Ruhezeit-
anteile, zum Beispiel mindestens zwei Stunden 
am Stück, im übrigen Verlauf des Arbeitstages in-
tegriert wurden. Ein wichtiger Punkt wäre noch, 
dass es klargestellt wird, dass kurzzeitiges Arbei-
ten nach Feierabend nicht die Ruhezeit unter-
bricht. Insbesondere – Sie kennen die klassischen 
Beispiele – denken wir hierbei, an nur wenige Mi-
nuten dauerndes Lesen oder Schreiben von E-
Mails oder Kurznachrichten. Gerade für berufstä-
tige Wissensarbeiter, die Betreuungs- oder P�ege-
verantwortung tragen, ist es wichtig, dass diese 
Klarstellung erfolgt und sie ihren Beruf mit ihrem 
Privatleben besser und zugleich gesetzeskonform 
in Einklang bringen können. Danke schön. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Kober, bitte. 

Pascal Kober (FDP): Meine dritte Frage geht an 
Herrn Beitz von Gesamtmetall. Es wird ja viel 
über die 4-Tage-Woche diskutiert und da wird 
häu�g auch Bezug genommen auf Studien aus 
dem Ausland, beispielsweise aus Großbritannien, 
dass eine 4-Tage-Woche die Produktivität steigern 
könnte. Wie bewerten Sie diese Diskussion? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Beitz, bitte. 

David Beitz (Gesamtmetall | Gesamtverband der 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-In-
dustrie e.V.): Vielen Dank. Angesichts der Kürze 
der Zeit, zwei Erwägungen. Diese Studien sind da. 
England, Island, die Protagonisten. Das Problem 
an diesen Studien: Es ist zuerst die Auswahl, eine 
sehr positive Auswahl an Betrieben aus dem über-
wiegend nicht produzierenden Bereich. In Eng-
land sind es nur drei produzierende Betriebe. 
Keine Messung der Produktivität, also zumindest 
keine belastbare wissenschaftliche Messung der 
Produktivität und deswegen ein sehr geringer 
Aussagegehalt in Bezug auf die Folgen einer sol-
chen Verkürzung der Arbeitszeit auf die Produkti-
vität. 

Und wenn man das mal rechnet, jetzt auch für 
Deutschland: Ein Tag weniger oder eine Verkür-
zung auf vier Tage ist 20 Prozent weniger Arbeits-
zeit, die zur Verfügung steht, also an 

Arbeitsvolumen. Dafür bräuchten wir 25 Prozent 
mehr Produktivität. Wir hatten in den letzten 
26 Jahren diesen Produktivitätszuwachs, den Sie 
dann innerhalb kürzester Zeit generieren können. 
Das ist utopisch. In einer Zeit, wo wir einen extre-
men Fachkräftemangel haben, erst recht. Wir ha-
ben 350.000 Stellen, die allein in der Metall- und 
Elektro-Industrie nachzubesetzen wären. Das ist 
eine waghalsige Aktion, die zu Wohlstandsverlus-
ten führen würde. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Wir 
gehen in die dritte Runde. Beginnt die SPD wie-
der. Herr Mehmet Ali, bitte. 

Takis Mehmet Ali (SPD): Vielen, vielen Dank. 
Meine Frage richtet sich an Herrn Teuscher. Wel-
che Maßnahmen oder Gesetze wünschen Sie sich, 
um von den Arbeitgebern forcierten Arbeitszeit-
verstößen wirksam entgegentreten zu können? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Teuscher, 
bitte. 

Stephan Teuscher (ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. Ich �nde, dass es zwingend erforderlich ist, 
dass man entscheidend – egal wie die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen sind – gegen Gesetzes-
verstöße vorgeht. Man muss sich darüber im Kla-
ren sein, das ist hier schon gesagt worden, die Ar-
beitszeit ist eine zentrale Stelle, die tatsächlich 
den Wechsel von Geld und Arbeit betrifft. Inso-
fern ist es aus unserer Sicht zwingend erforder-
lich, dass es gesetzliche Vorgaben zur elektroni-
schen Arbeitszeiterfassung gibt, dass es klare Vor-
gaben zur Speicherung dieser Daten gibt und dass 
es klare Vorgaben gibt, die eine Manipulationssi-
cherheit möglichst ausschließen. 

Da möchte ich nochmal auf die Praxis in der Pa-
ketzustellung kommen. Hier haben wir im Prinzip 
gerade bei nicht tari�erten Unternehmen und 
nicht mitbestimmten Betrieben – und darüber 
muss man im Klaren sein: die meisten Subunter-
nehmen, die für große Paketdienstleister fahren, 
sind nicht mitbestimmt und da gilt auch nicht das 
Kündigungsschutzgesetz, weil die in der Regel 
weniger als zehn Beschäftigte haben – haben wir 
Bedingungen, dass der Arbeitgeber hier rigoros be-
stimmte Arbeitsmengen durchsetzt. 

Und wir wissen sehr wohl, dass hier Beschäftigte 
auch Arbeitszeiten nicht aufzeichnen und sich in-
sofern betrügen, wenn man so will, und man an-
dere Wege �ndet, diese Arbeitszeiten zu vergüten. 
Und insofern meine ich, dass wir hier konse-
quente Vorgaben brauchen, wie mit tatsächlich er-
brachter Arbeitszeit umgegangen wird. Und ge-
rade wenn man die Berichte des Zolls regelmäßig 
liest, wird da immer wieder darauf hingewiesen – 
auch in der Begründung zum Postgesetz – dass ge-
rade in der Branche der Paketdienste und gerade 
dort verstärkt Subunternehmen eingesetzt werden 
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und dass diese deswegen sehr anfällig für die Ge-
setzesverstöße sind. Diesen Gesetzesverstößen 
kann man aus meiner Sicht nur nachkommen, in-
dem man hier klare Regelungen festlegt. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Wer 
möchte? Herr Mehmet Ali. 

Takis Mehmet Ali (SPD): Vielen Dank. Meine 
Frage richtet sich wieder an Frau Olube. Ich habe 
da gerade etwas so gefühlt, als Sie erzählten, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer 
über ihre Arbeitszeit entscheiden können und 
dass sie dem Direktionsrecht des Arbeitgebers nun 
mal auch untergeordnet sind. In vielen Vorstel-
lungsgesprächen merkt man ja auch und hört man 
oft eine Frage, nämlich dass viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Frage der Dienstplansi-
cherheit stellen, und sagen, ich möchte zu einem 
bestimmten Tag so und so viel arbeiten, das ist 
mir ganz wichtig. Habe ich die Sicherheit, dass 
ich am Wochenende nicht nochmal einspringen 
muss, wenn der Dienstplan einfach mal gesetzt 
ist? Und die Arbeitszeit�exibilisierung, so wie sie 
hier nun mal auch beantragt worden ist, würde 
dazu führen, dass gegebenenfalls diese Dienst-
plansicherheit gefährdet wird, am Ende des Tages. 
Welche Auswirkungen können Flexibilitätsanfor-
derungen, die der Arbeitgeber an die Beschäftig-
ten stellt, auf die Gesundheit der Beschäftigten 
und die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf 
letztendlich dadurch haben? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Olube, bitte. 

Anja Olube: Vielen Dank. Sie sind immer mehr 
überlastet und erschöpft. Wir haben ja jetzt schon 
Situationen, dass die Arbeitsverdichtung immer 
mehr zunimmt. Ich musste vorhin daran denken. 
Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat. Da 
ging es um die Möglichkeit, das an verschiedenen 
Tagen zu machen und so weiter. Wo ich nur daran 
dachte: damals als die Ladenöffnungszeiten erwei-
tert wurden, hat man uns versprochen, das führt 
dazu, dass mehr Beschäftigte im Einzelhandel Ar-
beit �nden. Dies ist aber leider nicht so. Das Per-
sonal wird immer weiter abgebaut, die Arbeitszeit 
verdichtet sich immer mehr, und das war eigent-
lich kontraproduktiv. Wir sagen in einer Betriebs-
ratspraxis immer so schön: Wenn wir den kleinen 
Finger geben, wird uns oftmals der Arm abgeris-
sen. Und ich befürchte, das wird auch hier passie-
ren. Wir brauchen eine gewisse Grenze zum 
Schutz der Beschäftigten im Einzelhandel. Und 
nicht nur im Einzelhandel, sondern auch in vielen 
anderen Bereichen. Ich kann das verstehen, dass 
es in manchen Bereichen vielleicht nicht so ist. 
Aber alle abhängig Beschäftigten, die keinen Ein-
�uss auf ihre direkte Arbeitszeit haben und die an 
gewisse Gegebenheiten gebunden sind, brauchen 
nun mal Regelungen. 

Wenn ich dann höre – das Thema Ruhezeiten: Wir 
sind jetzt schon in einer Situation, wo wir 

Führungskräfte haben, die an Wochenenden ihre 
Dienstpläne schreiben, weil sie es in der regulären 
Arbeitszeit nicht mehr schaffen. Führungskräfte, 
die statt acht Stunden, zehn Stunden in der Firma 
sind, die dann ihre Arbeit am Wochenende erledi-
gen und Sonstiges. Da wäre ich dann wieder beim 
Thema Arbeitszeiterfassung und dann würde, 
glaube ich, das aktuelle Arbeitszeitgesetz ausrei-
chen. Das ist meine persönliche Meinung im 
Sinne der Kolleginnen und Kollegen, weil es Re-
gelungen gibt, und es gibt Möglichkeiten, das 
Ganze auszuweiten. Ostern und Weihnachten 
kommen nicht plötzlich, man muss nur mal ver-
nünftig planen. Dann kann ich auch mit dem, was 
ich jetzt gegeben habe, vernünftig das Personal 
einplanen und auch im Sinne der Beschäftigten in 
Kommunikation treten, dass ich Familie und Be-
ruf vereinbaren kann, wenn ich plane und Struk-
turen gebe. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Papendieck, bitte. 

Mathias Papendieck (SPD): Meine Frage geht an 
Dr. Nils Backhaus. Gibt es arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse über den Zusammenhang zwi-
schen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für Be-
schäftigte und der Länge der täglichen Arbeits-
zeit? Ich will ergänzen: Hier wird oftmals Öster-
reich genannt und es geht ja nur um die Flexibili-
sierung. In Österreich arbeiten mittlerweile die 
Kolleginnen und Kollegen am meisten in ganz Eu-
ropa. Also reden wir nicht nur über die Arbeits-
zeit�exibilisierung, sondern sehr wohl auch über 
die Masse an Zeit. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Backhaus, wir 
sind in der dritten Runde. Genau 20 Sekunden. 

Dr. Nils Backhaus (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin): Vielleicht noch eine 
kurze Ergänzung: Lange Arbeitszeiten sind nicht 
alles. Wenn lange Arbeitszeiten auftreten, dann 
treten auch verkürzte Ruhezeiten auf, weil sich 
die Arbeit in den Feierabend ausdehnt. Das heißt, 
man muss das Ganze ein bisschen ganzheitlicher 
betrachten. Man muss die Flexibilitätsanforderun-
gen berücksichtigen. Man muss die Ruhezeiten, 
die auch sehr wichtig sind für die Erholung – 
denn Erholung lässt sich nicht in kleinere Pakete 
aufteilen – ganzheitlich betrachten. Das ist ganz 
wichtig. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Danke. Herr Oel-
lers, bitte. 

Wilfried Oellers (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn 
Professor Thüsing. Herr Thüsing, vielleicht kön-
nen Sie erläutern, welche Spielräume die Arbeits-
zeitrichtlinie doch ermöglicht und inwieweit sie 
im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Rahmen einer Flexibilisierung wären und 
in welchen europäischen Ländern diese auch 
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schon im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer umgesetzt worden ist. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Thüsing, bitte. 

Professor Dr. Gregor Thüsing: Herzlichen Dank 
für die Frage. Ich bin der Union dankbar, dass sie 
dieses Thema immer wieder auf die Agenda setzt, 
weil man sich vergewissern muss, ob das, was wir 
an Regeln haben, wirklich das ist, was den opti-
malen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite garantieren kann. Und 
wenn man das nicht meint, dann muss man 
schauen, ob ein anderer Interessenausgleich mög-
lich ist. Und der kann dann dem deutschen Ge-
setzgeber nur durch europarechtliche Regelungen 
verwehrt werden. Wie weit Europa aber den Flexi-
bilisierungswünschen der Nationalstaaten entge-
genkommt, das zeigt deren Artikel 22 [Richtlinie 
2003/88/EG], von dem – wie eben schon ange-
sprochen – Österreich weitgehend Gebrauch ge-
macht hat. In Österreich, eine besondere Situa-
tion, gibt es vielleicht aus guten Gründen mehr 
Tourismus pro Einwohner als wir das haben – ein 
wunderschönes Land. Dort hat man die Arbeits-
zeiten so weit �exibilisiert, dass in dem Moment, 
wo Überstunden tatsächlich bezahlt werden – 
ganz wesentliche Voraussetzung – wo der Arbeit-
nehmer freiwillig erklärt, er will länger arbeiten, 
aber dazu nicht gezwungen werden kann; in dem 
Moment kann er eben weit über die 48 Stunden 
hinaus arbeiten und nur der Gesundheitsschutz 
bildet die Grenze. 

Davon ist glücklicherweise nicht in jeder Branche 
Gebrauch gemacht worden – aber in den Bran-
chen, wo es eben tatsächlich auch den Arbeitneh-
merwünschen entgegenkommt. Weil, wenn das 
nicht den Arbeitnehmerwünschen entgegenkom-
men würde, würde man auch diese Arbeitnehmer 
nicht �nden. Wo ist das? Das ist vor allem im 
Gastronomiebereich, in dem Personen in einer be-
stimmten Saison möglichst viele Stunden arbeiten 
wollen, die sie dann bezahlt bekommen und mit 
dem Geld dann vielleicht wieder in ihr Heimat-
land zurückkommen. Das sind Dinge, die sind 
vielleicht nicht für eine Breit�ächenregelung ins-
gesamt geeignet. Deswegen das Arbeitsrecht insge-
samt umzuschreiben, scheint nicht sinnvoll zu 
sein. Aber solche Fälle auch im Auge zu haben, 
wo es eben dezidiert den Arbeitnehmerinteressen 
und dem Arbeitgeberinteresse entspricht, eine �e-
xibilisierte Arbeitszeit zu nutzen, das sollten Sie – 
ich stehe da ja nicht in der Verantwortung – viel-
leicht doch anstreben, weil – der Gesundheits-
schutz selbst muss gewahrt bleiben, das ist auch 
in Österreich so, diese Grenzen sind einzuhalten – 
und deswegen hätte ich aus dem bloßen Umstand 
heraus, dass in Österreich besonders viel gearbei-
tet wird, kein Unbehagen damit. Dass in einem 
Land besonders viel gearbeitet wird, würde ich 
nicht als ein Manko ansehen. Man muss sehen, ist 

es eine Arbeit, die dem Menschen dient? Ist es 
eine Arbeit, die einen Wert für die Wirtschaft hat? 
Ist es eine Arbeit, die den Menschen erfüllt? Dann 
kann man auch viel arbeiten. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Herr 
Professor Thüsing. Herr Reichel, bitte. 

Dr. Markus Reichel (CDU/CSU): Herr Vorsitzen-
der, vielen Dank. Meine Frage geht an die BDA, 
Frau Plack, Herr Wolf. Lassen Sie uns mal über 
kleine und mittlere Unternehmen reden. Meine 
Frage ist: Ist es denn für diese Gruppe von Unter-
nehmen ausreichend, jetzt auf die Möglichkeit 
von tarifvertraglichen Regelungen zu verweisen 
oder benötigen wir hier, gerade für diese Gruppe 
vielleicht, ich würde es mal so sagen, praxisnahe 
und realitätsnahe Regelungen – eben auch im 
Sinne unserer Forderungen, sprich einer maxima-
len Wochenarbeitszeit? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Wolf, bitte. 

Roland Wolf (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände e.V.): Vielen Dank für die 
Frage, Herr Abgeordneter. Herr Vorsitzender. Ich 
glaube, das ist tatsächlich nicht nur, aber Sie ha-
ben es angedeutet, ganz stark auch eine Frage des 
Mittelstandes und der kleinen und mittleren Un-
ternehmen, die häu�g nicht in derselben Weise 
wie andere von tarifvertraglichen Regelungen Ge-
brauch machen können oder daran gehindert sind, 
mangels der Zugehörigkeit zu einer entsprechen-
den Branche, Gebrauch zu machen. Ich will noch-
mals betonen, das hohe Maß an Flexibilität, das 
mit der Möglichkeit einhergeht, auf eine gesetz-
lich vorgesehene Höchstarbeitszeit abzustellen. Es 
ist ein Widerspruch an sich, wenn einer der Sach-
verständigen hier feststellt, es läge ja nicht an dem 
8-Stunden-Tag, dass die Flexibilität nicht gelebt 
wird. Es gibt eben andere Wünsche von Arbeit-
nehmern, die mehr Flexibilität brauchen. Das will 
ich nicht in Abrede stellen, aber dieses Mehr an 
Flexibilität erreichen sie natürlich in einem vorge-
gebenen Rahmen. Dieser Rahmen lautet, dass wir 
uns weitere Arbeitszeitverkürzungen der vertragli-
chen Art – nur weil wir mehr Chancen durch das 
Arbeitszeitgesetz öffnen – kaum leisten können. 
Das gilt für die großen Unternehmen, ebenso wie 
für die kleinen. Aber für die kleinen gilt es inso-
weit besonders, weil diese häu�g nicht allein auf 
tarifvertragliche Regelungen zurückgreifen kön-
nen. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Reichel, bitte 
schön. 

Dr. Markus Reichel (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Noch eine Frage an Frau Hol-
dampf-Wendel. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme 
auf das Thema von Ausnahmeregelungen auf 
Wunsch des Arbeitnehmers und auf Individual-
vereinbarungen hingewiesen. Haben Sie das auch 
mit Blick auf die Gruppe der kleinen und 
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mittleren Unternehmen getan oder was war der 
Hintergrund dieser Forderung? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Holdampf-
Wendel, auch mit Blick auf die Uhr, bitte. 

Adél Holdampf-Wendel (Bitkom e.V.): Danke-
schön für die Frage. Eine schnelle Antwort. Si-
cherlich, bei kleinen und mittleren Unternehmen, 
insbesondere auch bei Start-ups, besteht auch der 
Wunsch nach �exibleren Regelungen und einer 
�exibleren Einteilung der Arbeitszeit. Das gilt 
auch dort, sicherlich. Und ich könnte mir auch 
vorstellen, dass Familienunternehmen im Wis-
sensarbeitssegment, die als besonders attraktive 
Arbeitgeber wahrgenommen werden wollen, ent-
sprechende Möglichkeiten anbieten. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Dann 
sind wir mit unseren Fragerunden durch und 
kommen zur letzten, zur freien Runde. Mit diesen 
10 Minuten beginnt für diese ganze Runde Herr 
Kleinwächter. 

Norbert Kleinwächter (AfD): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Ich hätte eine Frage bitte an Herrn 
Professor Thüsing. Und zwar haben wir vorhin 
über das 4-Tage-Modell gesprochen. Könnten Sie 
uns bitte erläutern, welche konkreten Anpassun-
gen des Arbeitszeitgesetzes aus Ihrer Sicht erfor-
derlich sind, um Kon�ikte zwischen dem gelten-
den Arbeitszeitgesetz und den Bedürfnissen der 
Praxis bei einer 4-Tage-Woche mit unveränderter 
Wochenarbeitszeit zu vermeiden? Welche Ände-
rungen brauchen wir konkret? Und nachdem Sie 
die Frage beantwortet haben, würde ich auch 
noch gerne die gleiche Frage von Frau Schweer 
beantwortet wissen, wenn ich darf. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Ja, bitte schön, 
Herr Thüsing. 

Professor Dr. Gregor Thüsing: Eine Änderung, 
wie sie von der CDU/CSU vorgeschlagen wird, 
nämlich einen Wandel von der Tagesarbeitszeit 
zur Höchstwochenarbeitszeit, würde das schon 
möglich machen. Dann wäre eine 4-Tage-Woche 
von 40 Stunden an 4 Tagen unproblematisch mög-
lich. Sogar noch eine deutlichere Verdichtung. 
Das ist etwas, was wahrscheinlich nicht für jede 
Tätigkeit geeignet ist, was sich nicht in jeder Tä-
tigkeit durchsetzen wird. Aber wenn man das als 
Flexibilisierungsvorteil erreichen will, wäre schon 
diese kleine Änderung möglich. Dann gehört Vati 
Samstag der Familie, das ist eine Initiative des 
DGB 1956. Da gab es den 8-Stunden-Tag schon 
lange. Das ist nur dann die 48-Stunden-Woche, 
die erkämpft wurde. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Und Frau 
Schweer, bitte. 

Birgit Schweer (Zentralverband des Deutschen 
Handwerks e.V.): Danke für die Frage. Ich sehe 
das ähnlich wie Herr Professor Thüsing. Eine 

Umwandlung einer Wochenarbeitszeit von 
40 Stunden von fünf Tagen auf vier Tagen bedarf 
aus unserer Sicht keiner Änderung des Arbeits-
zeitgesetzes. Es wäre natürlich ein Flexibilisie-
rungsgewinn – gerade wenn man sich diese Ge-
samtschau der unterschiedlichen Gewerke an-
sieht, die wir vertreten – ist es natürlich auch ge-
rade mit Blick auf Bau- und Bauausbaugewerbe 
mit den weit entfernten Baustellen sinnvoll, wenn 
man dort eine Flexibilisierung mit Hinblick auf 
eine Höchstwochenarbeitszeit tatsächlich bekäme. 
Das würde natürlich diese Modelle erleichtern. 
Wir stellen uns keine 4-Tage-Woche unter Ar-
beitszeitreduzierung vor. Das ist nicht das, was 
wir befördern wollen, weil dann einfach das Ar-
beitszeitvolumen fehlt und die Auftragslage weit-
gehend eine 40-Stunden-Woche erfordert. Die Ar-
beit ist da zum großen Teil und uns ist es ein gro-
ßes Interesse, keine Arbeitszeitreduzierung im 
Rahmen einer 4-Tage-Woche zu befördern. Das 
würde auch bedeuten, dass der Lohn entspre-
chend auch gekürzt werden muss. Eine Reduzie-
rung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ist 
nicht das Ziel. Das geben die Arbeit dort und die 
Wettbewerbsbedingungen einfach nicht her. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Oellers, bitte. 

Wilfried Oellers (CDU/CSU): Vielen Dank. Meine 
Frage richtet sich an Professor Schubert. Herr Pro-
fessor Schubert, vielleicht könnten Sie noch mal 
Ihre Einschätzung zu dem Sachverhalt mit den 
Beamten geben. Dort wird ja die EU-Richtlinie 
[2003/88/EG] so umgesetzt, dass die tägliche 
Höchstarbeitszeit bei 13 Stunden durchaus mög-
lich ist, Klammer auf, inklusive Pausenzeit, Klam-
mer zu, müsste man also 45 Minuten abziehen, 
bleiben noch 12,25 Minuten. Inwieweit halten Sie 
das insofern für gerechtfertigt, dass die Arbeits-
zeitrichtlinie da angewandt wird und auf der an-
deren Seite für andere Arbeitgeber, da wo der 
Staat nicht Dienstherr ist, nicht? Und dann würde 
mich noch interessieren, inwieweit Sie unserem 
Antrag – es klang ja hier in der Anhörung manch-
mal an – offensichtlich mehr Arbeitszeit gefordert 
wird und inwieweit Sie denken, dass unser An-
trag eben gefahrgeneigte Arbeit und die Arbeit-
nehmerrechte nicht berücksichtigt? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Schubert, 
bitte. 

Professor Dr. Jens M. Schubert: Herr Vorsitzen-
der, vielen Dank für die Frage. Ganz kurz: Beam-
tinnen und Beamte sind, wenn sie nicht hoheitli-
che Kernaufgaben wahrnehmen, auch unter den 
unionalen Arbeitnehmerbegriff zu fassen. Vor die-
sem Hintergrund gelten die Schutzbestimmungen 
weitestgehend auch für sie, das heißt Überlas-
tungsschutzmechanismen des Unionsrecht gelten 
auch dort. Erster Punkt. 

Zweiter Punkt ist: Die Ausnahmeregelungen von 
§ 7 [ArbZG] beispielsweise oder andere 
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Ausnahmeregelungen, gelten nicht. Was mich an 
dem Antrag ein bisschen stört – wenn ich das so 
sagen darf – ist, dass alles gewünscht wird. Es 
wird der Wochenbezug gewünscht, ohne darauf 
zu achten, dass sich das auf Tiefenentspannung 
auswirkt, auf vielleicht erhöhten Erholungsbedarf. 
Wenn man vielleicht am Anfang der Woche gleich 
zweimal zwölf Stunden gebuckelt hat und aber 
den § 7 als Beispiel auch noch ausschöpfen 
möchte. Das gibt es so im Beamtenrecht nicht. Das 
heißt, auch das kann man nicht eins zu eins mitei-
nander vergleichen. Die Flexibilisierungsmöglich-
keiten sind dort andere, insbesondere aber auch 
aus dem Fürsorgegesichtspunkt sind dort auch an-
dere Schutzmechanismen im Hinblick auf Krank-
heitsfälle und dergleichen. Also sind es zwei ver-
schiedene Systeme, die meines Erachtens nicht 
dafürstehen, zu sagen, das kann eins zu eins auf 
alle Beschäftigten übertragen werden. Dann müss-
ten auch die anderen, die Vorteile oder die besse-
ren oder eingedämmten Regularien, die es für Be-
amtinnen und Beamte gibt, die müssten auch für 
die Beschäftigten gelten. Da wird es wahrschein-
lich ähnlich sein wie bei der Übertragung des ös-
terreichischen Rechts, was ich vorhin gesagt habe. 
Das würde wahrscheinlich von den Abgeordneten 
hinter mir nicht gefordert werden. 

Und das andere ist die Frage mit der gefahrgeneig-
ten Arbeit. Ich glaube, der Begriff ist nicht so 
glücklich gewählt. Er kommt aus dem Recht des 
innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Was mich 
gestört hat, ist, dass hier zwei Punkte – über die 
man einzeln diskutieren kann, das ist legitim – 
miteinander vermischt werden. Das erinnert mich 
an ein Kinderlied: Kokomeloranganavokakizitro-
sine. Da ist ein Kind, das sein Obst nicht essen 
will, und es wird alles zusammengepackt. Dann 
hat man ein Obststück und das wird dann gerne 
gemocht. Meine Sorge ist, dass hier versucht wird 
zu sagen, Vereinbarkeitsfragen kriegst du nur, 
wenn du bei der Arbeitszeit �exibler bist. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank, Frau 
Müller-Gemmeke. 

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich würde mich gleich mit meiner Frage an-
schließen. Professor Dr. Jens Schubert. Ich möchte 
es gerne noch ein bisschen konkreter haben. Wir 
haben über relativ ähnliche Dinge geredet. Sie 
führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass es ein 
echter Beitrag zur Flexibilität der Beschäftigten 
gewesen wäre, wenn die Union Änderungen bei 
den §§ 8 und 9a Teilzeit- und Befristungsgesetz 
[TzBfG] gefordert hätte. Würden Sie uns das kurz 
erläutern? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Schubert, 
bitte. 

Professor Dr. Jens M. Schubert: Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Die Systematik ist wie folgt. Man 
kann nach § 8 [TzBfG] eine Verringerung der 

Arbeitszeit versuchen zu erreichen. Und in § 9 
geht es um ein Rückkehrrecht in die Vollzeit. Bei 
beiden Varianten sind die Rechte der Beschäftig-
ten und Interessen der Beschäftigten mit denen 
des Arbeitgebers abzuwägen – wenn man so will, 
auch verfassungsrechtlich mit Artikel 12 [Grund-
gesetz]. 

Doch haben wir unterschiedliche Maßstäbe in un-
terschiedlichen Normen. Da gibt es einmal die 
Möglichkeit, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich 
möchte deinen Wunsch nicht erfüllen, weil drin-
gende betriebliche Gründe dagegen sprechen. Da 
muss der Arbeitgeber schon sehr detailliert vortra-
gen, warum bestimmte Sachen nicht gehen. Aus-
gerechnet bei § 8 und § 9a [TzBfG] reichen zum 
Beispiel nach [§ 8] Absatz 4 [TzBfG] betriebliche 
Gründe, also ein deutlich geringerer Maßstab, aus. 
Wenn man gesagt hätte, wir wollen die Wochenar-
beitszeit, aber dafür – das heißt nicht, dass man es 
auf diese Weise gut �ndet – überlegen wir, dass 
wir bessere Flexibilisierungsmöglichkeiten schaf-
fen, indem wir den Maßstab für das Zurückwei-
sungsrecht des Arbeitgebers auf dringende be-
triebliche Gründe absenken. Das wäre meines Er-
achtens stimmiger gewesen. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Herr 
Papendieck, bitte. 

Mathias Papendieck (SPD): Meine Frage geht an 
Frau Olube. Sehen Sie grundsätzlich die Notwen-
digkeit einer weiteren Flexibilisierung des Ar-
beitszeitgesetzes zur besseren Vereinbarung von 
Privatleben und Beruf als Gesamtbetriebsratsvor-
sitzender?  

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Frau Olube, bitte. 

Anja Olube: Vielen Dank. Grundsätzlich sehe ich 
diese Notwendigkeit in Bezug auf das Arbeitszeit-
gesetz nicht als erforderlich an. Es gibt viele an-
dere Stellpunkte oder Stellschrauben, an denen 
man arbeiten müsste. Professor Dr. Schubert hat 
gerade das Teilzeit- und Befristungsgesetz ange-
sprochen. Das gibt in der Umsetzung viele Proble-
matiken für Beschäftigte. Da wären Möglichkeiten 
da, in verschiedenen Lebensphasen – auch auf-
grund des Gesetzes – Freiräume zu schaffen. Wir 
bräuchten – darauf habe ich mich in meiner Stel-
lungnahme auch bezogen – faire Löhne und Geh-
älter. Wir haben einen großen Anteil an Teilzeit-
beschäftigten im Handel. Wenn wir da den Ar-
beitsablauf noch oder die Arbeitszeiten noch wei-
ter �exibilisieren würden, gäbe es keine Möglich-
keit mehr, sich einen Nebenjob zu suchen. Wie 
sollen Familien sich da über Wasser halten? Denn 
auch der Einzelhandel gehört größtenteils mit 
zum Niedriglohnsektor. Daher gibt es verschie-
dene andere Stellschrauben: eine Mietpreis-
bremse, aktuell ein Tarifvertrag – Entschuldigung, 
wenn ich das hier einbringe –, Vollzeitarbeits-
plätze. Es gibt ein großes Pendant an Dingen, die 
man schaffen könnte, bereitstellen könnte. Dafür 
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brauche ich keine Flexibilisierung des Arbeitszeit-
gesetzes. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Frau 
Ferschl, bitte. 

Susanne Ferschl (Die Linke): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Back-
haus. Es wird immer vermeintlich so getan, als ob 
das Arbeitszeitgesetz so un�exibel wäre. Auch in 
Bezug auf die Zeiterfassung wird immer impli-
ziert, das wäre extrem un�exibel. Haben Sie Er-
kenntnisse dazu, inwieweit die Erfassung der Ar-
beitszeit sich positiv auf die erlebte Flexibilität 
der Beschäftigten auswirkt? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Backhaus, 
bitte schön. 

Dr. Nils Backhaus (Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin): Wir haben in unserer 
Arbeitszeitbefragung einen paradoxen Effekt ge-
funden, weil wir das genauso argumentiert hätten. 
Arbeitszeit�exibilisierung ist eine Gängelung, sagt 
man auch landläu�g, der Beschäftigten. Wir sehen 
genau das Gegenteil. Wir sehen, dass diejenigen, 
die sagen, sie haben Arbeitszeiterfassung, auch 
häu�ger ihre Arbeitszeit durch Freizeit ausglei-
chen können. Das liegt einfach auch daran, dass 
ein Arbeitszeitkonto da ist. Da wird eine deutlich 
höhere Flexibilität von den Beschäftigten berich-
tet. Die Überstunden werden auch deutlich häu�-
ger durch Freizeit ausgeglichen und verfallen 
nicht oder werden nicht ausbezahlt. Wir haben 
häu�ger den Freizeitausgleich, der natürlich aus 
Sicht des Arbeitsschutzes besonders wichtig ist 
für die Erholung der Beschäftigten. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Die 
letzte Frage kommt von der FDP. Herr Kober, 
bitte. 

Pascal Kober (FDP): Meine letzte Frage geht an 
Herrn Beitz von Gesamtmetall. Wir haben jetzt in 
den verschiedenen Wortmeldungen insbesondere 
von Professor Schubert und auch von Herrn 
Dr. Backhaus immer wieder gehört, wie belastend 
Arbeit ist und mit welchen Gefährdungen das für 
den Arbeitnehmer einhergeht und damit in Ver-
bundenheit natürlich auch die Notwendigkeit von 
Ruhezeiten etc. Glauben Sie, dass auch das Frei-
zeitverhalten von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die 
Sicherheit am Arbeitsplatz, auf die Frage, ob Ruhe 
gefunden wird in der Phase der Nichtarbeit. Kann 

man also die Arbeitszeit so losgelöst herauslösen, 
sozusagen, vom gesamten Kontext des Lebens mit 
den Wechselbeziehungen, die es da möglicher-
weise gibt? 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Herr Beitz, bitte. 

David Beitz (Gesamtmetall | Gesamtverband der 
Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-In-
dustrie e.V.): Danke für die Frage. Ich kann eine 
sehr persönliche Antwort geben: Nein. Ich �nde, 
Herr Professor Thüsing, Sie haben es angespro-
chen. Arbeit kann gesundheitsgefährdend sein. 
Sie muss es aber nicht sein. Und im Regelfall, 
wenn wir die Arbeitszufriedenheit – jetzt haben 
wir sehr viel zur Arbeitszeit und über lange Ar-
beitszeiten und gefühlte Knechtung seitens der 
Arbeitgeber gesprochen. Das ist doch nicht die Re-
alität. Wir haben eine Arbeitszeitumfrage, wo sehr 
viele Arbeitnehmer, die große Mehrzahl, sagen, 
ich bin mit meiner Arbeit zufrieden und auch 
wohl mit meiner Arbeitszeit. Diese Zusammen-
hänge – Arbeit ist Arbeit und Ruhezeit ist Ruhe-
zeit – sind rechtlich sicherlich strikt voneinander 
zu trennen. Durch eine höhere Individualisierung, 
Digitalisierung der Arbeit ist das etwas, was si-
cherlich zunehmend verschwimmt, was man aus 
den Grauzonen realitätsnah herausholen muss. 
Denn kein Arbeitgeber bewegt sich gerne in Grau-
zonen und auch kein Arbeitnehmer. Und ich 
denke, insgesamt führt das nicht zu einer Entgren-
zung, sondern einer besseren Vereinbarkeit von 
Arbeit und Freizeit, und das kann für einen klu-
gen Gesetzgeber auch ein Beitrag sein. 

Der Vorsitzende Bernd Rützel: Vielen Dank. Vie-
len Dank für Ihre Stellungnahmen, nicht nur 
schriftlich, sondern auch die letzten eineinhalb 
Stunden hier im Ausschuss. Ich bedanke mich 
auch ganz herzlich beim Sekretariat für die Orga-
nisation und jetzt für die Verschriftlichung, für 
das Protokoll. Ich rufe jetzt eine Arbeitsschutz-
pause auf, denn in genau einer Stunde geht es 
weiter mit der nächsten Anhörung des Ausschus-
ses Arbeit und Soziales zum Thema Betriebsrats-
vergütung und das ist im Anhörungssaal des Ma-
rie-Elisabeth-Lüders-Haus. Kommen Sie gut nach 
Hause, was Sie auch immer tun, eine gute Woche 
und immer daran denken, Dienst ist Dienst und 
Schnaps ist Schnaps, so haben wir es früher im-
mer gesagt. Alles Gute. 

Ende der Sitzung: 15:29 Uhr 
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